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des Bundesrates. 

Einlauf 
Das amtlidl'e Pro t 0 ~ 011 der 304. Sitzung Vorsitzender: Eingelangt sind Schreiben der 

des Bundesrates vom 24. November 1911 ist 
Präsidenten der Landtage von Kärnten und 

aufgelegen, unbeanständet geblieben und gilt Niederösterreich betreffend die Durchführung 
daher -als genehmigt. von Ersatzwahlen in den Bundesrat. 
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Vorsitzender 
Ich bitte den Herrn Schriftführer um Ver- Niederabsdorf 149, zum Mitglied des Bundes-

lesung dieser Schreiben. rates und Herrn Anton Fux, Bürgermeister 
von Hohenau, Siedlergasse 694, 2273 Hohenau, Schriftführer Ing. Gassner: 
wieder zu seinem Ersatzmann gewählt. 

"An die ParIamentsdirektion 1017 Wien. 

Wie ich bereits mit Schreiben vom 2. No
vember 1971 mitgeteilt habe, hat das vom 
Kärntner Landtag anläßlich der konstituieren
den Sitzung am 20. März 1970 gewählte und 
an 1. Stelle in den Bundesrat entsendete Mit
glied Herr Harald Kunstätter dieses Mandat 
zurückgelegt. Ebenfalls wurde bereits mitge
teilt, daß dessen Ersatzmann Bürgermeister 
Martin Hosp verzichtet hat, an die Stelle des 
ausgeschiedenen Mitgliedes Harald Kun
stätter in den Bundesrat einzutreten. 

Das auf Grund des seinerzeitigen Wahlvor
schlages des Klubs der sozialistischen Land
tagsabgeordneten an 3. Stelle gereihte und 
vom Landtag in seiner konstituierenden Sit
zung gewählte Mitglied des Bundesrates Alois 
Alberer sowie dessen Ersatzmann Josef 
Tschernitz, gewählt in der Sitzung des Land
tages am 15. 12. 1970, haben mir gegenüber 
jeweils mit Schreiben vom 24. bzw. 25. 11. 1971 
mitgeteilt, daß sie mit der Umreihung auf der 
Liste der vom Kärntner Landtag zu entsen
denden Bundesräte einverstanden sind. 

Anläßlich der Sitzung des Landtages am 
29. November 1971 wurde nunmehr für das 
1. der SPO zustehende Mandat Herr Alois 
Alberer, St. VeitJGlan, Justinus Mulle
Straße 20, zum Mitglied des Bundesrates und 
Herr Josef Tschernitz, Klagenfurt, Meisen
gasse 3, als dessen Ersatzmann, für das 3. der 
SPO zustehende Mandat Herr Franz Tratter, 
Völkermarkt, Mettingerstraße 18, zum Mit
glied des Bundesrates und Herr Bürgermeister 
Martin Hosp, Völkermarkt, Kanaltaler 
Straße 4, als dessen Ersatzmann gewählt. 

Der Präsident des Kärntner Landtages: 

Tillian" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates, 
Herrn DUo Hofmann-Wellenhof. 

Das Mitglied des Bundesrates, Herr J osef 
Novak, hat sein Mandat mit Erklärung vom 
3. 12. 1971 mit Wirkung vom 10. 12. 1971 
zurückgelegt. Ebenso hat sein Ersatzmann, 
Herr Anton Fux, auf sein Mandat als Ersatz
mann des Bundesrates mit Erklärung vom 
3. 12. 1971 verzichtet. Beide Erklärungen sind 
am 6. 12. 1971 in der Kanzlei des Landtages 
von Niederösterreich eingelangt. 

Der Landtag von Niederösterreich hat daher, 
auf Vorschlag des Klubs der sozialistischen 
Landtagsabgeordneten Niederösterreichs, in 
seiner Sitzung am 16. Dezember 1971 Herrn 
Johann Windsteig, Bundesbahnbeamter, 2272 

Die Kanzlei des Bundesrates wurde zu 
Handen des Herrn Kanzleidirektors des 
Bundesrates, ParIamentsrat Dr. Reinhold 
Ruckser, verständigt. Ebenso wurde das 
Bundeskanzleramt, Abteilung 2b-Verfas
sungsdienst, von der Wahl in Kenntnis ge
setzt. 

Vorsitzender: Danke schön. 

. Dipl.-Ing. Robl 

Präsident" 

Die neuen Mitglieder des Bundesrates sind 
im Hause erschienen. Ich werde sogleich ihre 
A n gelob u n ~ vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
den Herrn Schriftführer werden die Bundes
räte über Namensaufruf die Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um Ver
lesung der Gelöbnisformel und anschließend 
um den Namensaufruf. 

Schriftführer Ing. Gas s n er verliest die 
GelÖbnisiormel. - Die Bundesräte Alb er e I, 
T rat t e r und W i n d s t e i g leisten die 
Angelobung mit den Worten "Ich gelobe". 

Vorsitzender: Ich begrüße die neuen 
Bundesräte recht herzlich in unserer Mitte. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Eingelangt· ist ein Schreiben des Herrn 
Bundeskanzlers betreffend eine Ministerver
tretung. 

Ich ersuche den Herrn Schri:ftführer um Ver.,. 
lesung dieses Schreibens. 

Schriftführer Ing. Gassner: 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent-
schließung vom 16. Dezember 1971, Zl. 13.615/ 
1971, über meinen Antrag, gemäß Artikel 73 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 für die Dauer der zeitweiUgen 
Verhinderung des Bundesministers für Justiz 
Dr. Christian Broda, in der Zeit vom 
24. Dezember 1971 bis 9 ... Jänner 1972, den 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Rudolf Kirchschläger mit dessen 
Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
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Vorsitzender 
Eingelangt sind ferner zwei Schreiben des treffend die Finanzierung der Pyhrn Autobahn 

Bundeskanzleramtes betreffend Gesetzes- im Abschnitt St. Michael bis Deutschfeistritz 
beschlüsse des Nationalrates im Sinne des (Pyhrn Autobahn-Finanzierungsgesetz) 
Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um Ver- 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz 
lesung dieser Schreiben. über Maßnahmen auf dem Gebiete des Ab-

Schriftführer Ing. Gassner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu
handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 2. Dezember 
1971, Zl. 8 d. B.-NR/1971, den beiliegenden 
Gesetzesbeschluß vom 2. Dezember 1971: 
Bundesgesetz betreffend die Ubernahme der 
Bundeshaftung für Anleihen, Darlehen und 

gabenrechtes 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die 
Förderung der Finanzierung von Entwick
lungs- und Erneuerungsinvestitionen geändert 
wird 

Gesetzesbescbluß des Nationalr,ates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Zuckergesetz geändert wird 

sonstige Kredite der Oesterreichisch-Alpine Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
Montangesellsdlaft, übermittelt. 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 

Das Bundeskanzleramt beehrt sidl, diesen mit dem das Stärkegesetz geändert wird 
Gesetzesbesdlluß bekanntzugeben und mitzu- Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 2. Dezember 1911 über ein Bundesgesetz, mit 
letzten Satz des Artikels 42 Abs.' 5 des dem das Bundesgesetz betreffend eine Abgabe 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung auf bestimmte Stärkeerzeugnisse geändert 
von 1919 vorzugehen. wird 

3. Dezember 1971 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu
handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 2. Dezember 
1971, Zl. 10 d. B.-NR/1971, den beiligenden 
Gesetzesbeschluß vom 2. Dezember 1971: 
Bundesgesetz, mit dem weitere Uberschreitun
gen von Ansätzen des Bundesfinanzgesetzes 
1971 genehmigt werden (2. Budgetüberschrei
tungsgesetz 1971), übermittelt. 

Das Bundeskanzieramt beehrt sidl, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
teilen, daß es beabsidltigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
vorzugehen. 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1911 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ausgleichsabgabegesetz geändert 
wird 

Gesetzesbesdlluß des Nationalrates ~ vom 
2. Dezember 1911 betreffend ein Bundesgesetz 
über Nebengebührenzulagen der Bundesbeam
ten des Ruhestandes, der Hinterbliebenen und 
Angehörigen (N ebengebührenzulagengesetz) 

Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Landeslehrer-Dienstgesetz abge
ändert wird 

Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstgesetz abgeänd~rt wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959 geändert 

3. Dezember 1971 wird 

Für den Bundeskanzler: Beschluß des Nationalrates vom 2. Dezem-
ber 1971 betreffend ein Zollabkommen über 

Dr. Weiss" die vorübergehende Einfuhr von wissenschaft-
Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. !ichem Gerät 

Ich ersuche nunmehr den Herrn Schriftführer 
um Verlesung der weiters eingelangten Be
sdllüsse des Nationalrates. 

Schriftführer Ing. Gassner: 

Beschluß des Nationalrates vom 2. Dezem
ber 1971 betreffend eine Empfehlung vom 
9. Juni 1970 des Rates für die Zusammen
arbeit auf dem Gebiete d~s Zollwesens hin': 
sichtlich der Änderung des Zolltarifschemas 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom für die Einreihung der Waren in die Zoll-
2. Dezember 1971 über ein Bundesgesetz be- tarife 
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Sdlriftführer 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Zolltarifgesetz 1958 neuerlich 
geändert wird (7. Zolltarifgesetznovelle), samt 
Anlage 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Zolltarifgesetz 1958 neuerlich 
geändert wird (8. Zolltarifgesetznovelle), samt 
Anlage 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die Liste XXXII - Osterreich zum 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT) abgeändert wird, samt Anlagen 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1911 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz geändert 
wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1911 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die deutsche Ubersetzung des Uber
einkommens zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation abgeändert wird 
(5. EFTA-Durchführungsgesetz) 

Beschluß des Nationalrates vom 2. Dezem
ber 1971 betreffend einen Vertrag zwischen 
der Republik Osterreich und der Europäischen 
Organisation zur Sicherung der Luftfahrt 
"EUROCONTROL" über die Einhebung von 
Flugsicherungsstreckengebühren samt Anlage 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 über ein Bundesgesetz be
treffend Flugsicherungsstreckengebühren 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Qualitätsklassengesetz 
geändert wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Futtermittelgesetz ge
ändert wird (Futtermittelgesetz-Novelle 1971) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Erhebung eines Importausgleiches bei der Ein
fuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft 
geändert wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Außenhandelsgesetz 1968 
geändert wird 

. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Straf vollzugs gesetz ge
ändert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 1971) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
geändert wird 

GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Hausgehilfen- und Haus
angestelltengesetz geändert wird 

GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend Abände
rung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 
geändert wird 

GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird (27. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungesetz) 

Gesetzesbeschluß d~s Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (5. Novelle zum 
Bauern -Krankenversicherungsgesetz) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilfen geändert und für das 
Geschäftsjahr 1972 eine Sonderregelung ge
troffen wird. 

Vorsitzender: Ich habe diese Vorlagen den 
in Betracht kommenden AussChüssen zuge
wiesen. Die Ausschüsse haben diese Be
schlüsse des Nationalrates einer Vorberatung 
unterzogen. Die diesbezüglichen sChriftlichen 
Berichte liegen bereits vor. 

Eingelangt ist weiters ein Bericht des 
Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten über die Tätigkeit des Ministerkomitees 
des Europarates im Jahre 1970. 

Ich habe diesen Bericht dem Ausschuß für 
auswärtige Angelegenheiten und wirtschaft
liche Integration zur, weiteren geschäftsord
nungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, von 
der 24stündigen Auflagefrist der schriftlichen 
Ausschußberichte, soweit sie die heutige 
Tagesordnung betreffen, im Sinne des § 30 
Abs. F der Geschäftsordnung Abstand zu neh
men. 

Ich ersuche daher jene Damen und Herren, 
die diesem Vorschlag ihre Zustimmung geben, 
um ein Händezeichen. - Ich danke. Das ist 
einstimmig . 

Es ist mir weiters der Vorschlag zugekom
men, die Debatte über die Punkte 9 bis 11 
der Tagesordnung unter einem abzuführen. 
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Vorsitzender 
Es sind dies Gesetzesbeschlüsse 

Nationalrates betreffend ein 

Nebengebührenzulagengesetz sowie 

des 

Novellen 
und zum 

zum Landeslehrer-Dienstgesetz 

Land- und forstwirtschaftlichen Landes-
lehrer-Dienstgesetz. 

Berichterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesratl Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll die Finanzie
rung des Baues der Pyhrn Autobahn im Ab
schnitt Deutschfeistritz-St. Michael 'ein
schließlic.lt des Gleinalm-Tunnels (Gleinalm
Autobahn) über eine Aktiengesellschaft er
reicht werden. Der Bund soll 60 Prozent und 
das Land Steiermark 40 Prozent des Grund
kapitals der Aktiengesellschaft übernehmen. 
Für die Benützung der Autobahn hat der 
Bund ein Entgelt einzuheben. Gleichzeitig 
wird der Bundesminister für Finanzen ermäch-

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst jeweils die Berichterstatter ihre 
Berichte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. tigt, namens des Bundes für Finanzoperationen 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in sol- der Aktiengesellschaft bis zu einem Haftungs-
chen Fällen getrennt. rahmen von 6,6 Milliarden Schilling die Haf

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Das ist nicht der·Fall. Wir werden 
demnach in diesem Sinne vorgehen. 

tung als Bürge und Zahler zu übernehmen. 
Die Aktiengesellschaft soll von den bundes
gesetzlich geregelten Abgaben vom Einkom
men sowie von der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital be

l. Punkt: Wahl eines Ordners fftr den Rest freit sein .. Schließlich sollen auch die Maut-
des 2. Halbjahres 1971 einnahmen des Bundes sowie bestimmte Um-

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die sätze der Aktiengesellschaft von der Umsatz
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: steuer ausgenommen werden. 
Wahl eines Ordners für den Rest des 2. Halb
jahres 1971. 

Falls dies nicht besonders verlangt wird, 
sehe ich von einer Wahl mittels Stimmzettel 
ab und werde die Wahl durch Handerheben 
durchführen lassen. - Ich sehe, daß kein 
Einwand erhoben wird. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
Herrn Bundesrat Leopold Wall y zum Ordner 
des Bundesrates zu wählen. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Ich danke. 
Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Wahl
vorschlag ist somit angenommen. 

Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl 
annimmt. 

Bundesrat Wally: Ich nehme die Wahl an. 

Vorsitzender: Ich danke Ihnen, Herr Bundes
rat Wally. 

2. Punkt: GesetzesbeschluB des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 ftberein Bundesgesetz 
betreffend die Finanzierung der Pyhrn Auto
bahn im Abschnitt SI. Michael bis Deutsch
feistritz (Pyhm Autobahn-Finanzierungs-

gesetz) (637 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Pyhm Autobahn
Finanzierungsgesetz. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Leo
poldine Pohl. Darf ich um den Bericht bitten, 
gnädige Frau. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs
vorlage unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates die Be-
stimmungen des § 5 sowie des § 8, soweit 
sie sich auf § 5 beziehen, im Sinne des 
Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz 
nicht dem Einspruchsredlt des Bundesrates. 

Der Finanzausscbuß hat die gegenständlidle 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 über ein Bundes
gesetz betreffend die Finanzierung der Pyhrn 
Autobahn im Abschnitt St. Michael bis 
Deutschfeistritz (Pyhrn Autobahn-Finanzie
rungsgesetz) wird - soweit er dem Ein
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt -
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke. 
Zum Wort hat sich gemeldet Herr Bundes

rat Krempl. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Krempl (OVP): Herr Vorsitzen
derl Meine sehr geehrten Damen. und Herrenl 
Mit diesem Bundesgesetz soll nun der Weg 
der Finanzierung des Baues des verkehrs
bedeutendsten Abschnittes der Pyhrn Auto
bahn Deutschfeistritz-St. Michael einschließ
lich des Gleinalm-Tunnels über eine ~apital
gesellschaft beschritten werden. 
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Krempl 

Uber die verkehrstedmische Bedeutung 
dieser Autobahn, die ja von Staatsgrenze zu 
Staatsgrenze führen soll, nämlich von Spiel
feld in der Steiermark über Graz-Gratkorn
St. Michael-8choberpaß-Spital am Pyhrn 
nach Sattledt und von Linz zur oberösterreichi
schen Staatsgrenze, ist schon soviel gesprochen 
und geschrieben und vor allem an diesem Pro
jekt soviel Posit·ives gearbeitet worden und in 
der vorbereitenden Planung geschehen, daß 
man heute von hier aus im Bundesrat nur 
seiner Genugtuung darüber Ausdruck ,geben 
kann, daß uns nun diese Gesetzesvorlage zum 
Beschluß vorliegt. 

Als Steirer tue ich dies deswegen schon 
gern. weil gerade wir im Abschnitt Bruck
Graz schon derart untragbare Verhältnisse auf 
diesem Straßenstück haben. daß dieser Teil
abschnitt nicht zu Unrecht von der Presse, 
vom Rundfunk und von anderen bedeutenden 
Institutionen als vordringlich erklärt wurde. 

Die Situation auf der Strecke Bruck-Graz 
ist für den Kraftfahrer direkt lebensgefährlich 
geworden. und diese Strecke wird nicht zu 
Unrecht schon als "Todesstrecke" bezeichnet. 
Man soll nichts dramatisieren. Wenn aber in 
der Offentlichkeit schon davon gesprochen 
wird. dann ist es. glaube ich. doch allerhöchste 
Zeit. daß etwas geschieht. Deswegen wurde 
auch der Teilabschnitt der Autobahn Graz
Gratkom-Peggau-Ubelbach-St. Michael als 
vordringlich erklärt. 

Wenn man die Strecke Bruck-Graz mit dem 
Auto benützen muß. dann ist es schon ganz 
gleichgültig. zu welcher Zeit man dies tut. 
denn die Strecke ist dauernd verstopft. Dazu 
kommen noch die verschiedenen Baustellen. 
die sicherlich dringend notwendig sind, um 
den Verkehr auf einer schnelleren Straße 
wieder flüssiger machen zu können, die aber, 
solange sie eben noch Baustellen sind. eine 
Verstopfung mit sich bringen, und dann, wenn 
sie langsam aufgelöst werden, die Kraftfahrer 
veranlassen. wieder lebensgefährliche Uber
holmanöver durchzuführen. 

Das fängt schon außerhalb von BruCk an der 
Mur an, wo die Schnellstraße beginnen soll. 
Es kommt dann die neue Baustelle bei 
Röthelstein. wo der Steweag-Kanal überquert 
werden soll, und schließlich und endlich die 
ganz neue Baustelle Badlwand, wo eine 
Ersatzstraße an Stelle der alten Bahntrasse ge
führt wird. 

Was die Badlwandstraße anbelangt, hätte 
im eine Bitte an den Herrn Minister gehabt, 
aber wir sind ja heute im Bundesrat etwas 
arm dran, es ist kein Minister hier. Man weiß 
eigentlich gar nicht, mit wem man schimpfen 
soll, wenn man schimpfen möchte. Ich möchte 

aber gar nicht schimpfen, sondern nur eine 
Bitte aussprechen - vielleicht darf ich diese 
Bitte an die hohen Beamten des Bundesmini
steriums für Bauten und Technik weitergeben, 
damit sie dieses Ersuchen dem Herrn Minister 
übermitteln -: Daß man dem einstimmigen 
Beschluß der steirischen Landesregierung 
beziehungsweise des steirischen Landtages 
über die Einreihung der geplanten Ersatz
straße Badlwand als Landesstraße Rechnung 
trägt, und jener Vorschlag, den die Landes
regierung an das Bundesministerium weiter
gegeben hat, Berücksichtigung finden möge. 

In den Erläuternden Bemerkungen heißt es 
nicht zu Unrecht: 

"Die Notwendigkeit der möglichst raschen 
Schaffung einer leistungsfähigen Verbindung 
Deutschfeistritz-St. Michael steht daher aus 
verkehrsgeographischen. verkehrspolitischen, 
verkehrswirtschafHichen und regionalpoliti
schen Gründen für das Bundesland Steiermark. 
und damit auch aus staatspolitischen Gründen 
außer jedem Zweifel." 

Meine Damen und Herren! Bevor ich zu 
meinen Schlußbemerkungen komme, möChte 
ich, was die Autobahn betrifft, noch auf zwei 
Zeitungsmeldungen zurüCkkommen, die in der 
letzten Zeit erschienen sind, und sie zum 
Anlaß nehmen, um ein Ersuchen an das 
Bundesministerium weiterzugeben. 

In erster Linie handelt es sim um eine 
Zeitungsmeldung. in der es heißt: "NO-Schot
ter für r:azer Autobahn? Am Wechsel: Lkw
Invasion droht ab Mai." 

In diesem Artikel wird ausgeführt, daß man 
sich ver anlaßt sieht, den Schotter für den Bau 
der Pyhrn Autobahn aus Niederösterreich zu 
beziehen und dadurch natürlicherweise die 
WeChsel-Bundesstraße sehr stark blockiert 
werden würde. Es handelt sich um den 
"Grazer Montag", und es ist klar, daß der 
auch lokalpatriotisch schreibt. Er spriCht auch 
davon, ob der steirische Schotter schlechter 
wäre für den Autobahnbau als der nieder
österreichische. 

Ich weiß schon, daß es die Niederöster
reicher lieber hätten, wenn man diese Mil
lionen Tonnen Schotter aus Niederösterreich 
beziehen würde. Die Zeitung schreibt aber 
auch, daß der Bezug des Schotters aus Nieder
österreich natürlich viel teurer käme. nämlich 
um zirka 140 S pro Tonne. Das wäre für die 
Autobahn eine Verteuerung um einige Mil
lionen Schilling. 

In diesem Zusammenhang wieder das Er
suchen an das Bundesministerium, daß sich 
die Fachleute, bevor solche Zeitungsartikel 
zustande kommen. zuerst einmal einigen sol1-

305. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 34

www.parlament.gv.at



8478 Bundesrat - 305. Sitzung - 21. Dezember 1971 

Krempl 
ten, welcher Schotter für den Autobahnbau 
nun wirklich der bessere ist, ob es unbedingt 
notwendig ist, den Schotter so weit aus 
Niederösterreich zu beziehen, wenn in der 
Steiermark in unmittelbarer Nähe die gleich
wertige Qualität zu finden ist. 

Der zweite Artikel - er stammt aus der 
"Kleinen Zeitung",· wenn ich auch die Zeitung 
nennen darf - beschäftigt sich mit dem 
Brückeneinsturz bei der Pyhrn Autobahn. Es 
heißt hier: "Fehler bei Baugerüst?" 

Hier wird kritisiert, daß diese italienische 
Firma oder diese italienische Methode Anlaß 
für den folgenschweren Fehler gewesen sind, 
daß über 1 00 Meter dieser Brücke, die gebaut 
hätte werden sollen, durch einen Konstruk
tionsfehler bei der Eingerüstung dieses 
180 Meter langen Brückenteiles zusammenge
brochen sind. Ich glaube schon, daß es dringend 
notwendig ist, daß man so rasch wie möglich 
baut, aber ich glaube, die Sicherheit des 
menschlichen Lebens soll doch vorgehen. Man 
soll nicht irgendwelche modeme oder aus
ländische Baumethoden einführen, die dann 
letzten Endes zu solchen Katastrophen führen. 

Ich kann mich erinnern,. daß auch auf der 
Präbichl Nordrampe diese italienische Ein
gerüstungsmethode verwendet wurde. Mir 
kommt heute noch das Gruseln, wenn ich 
daran denke, daß diese Hangbrücken auch 
durch solch einen Material- oder Gerüstungs
fehler einstürzen hätten können. Ich glaube, 
die Katastrophe wäre dann noch viel schlim
mer und viel größer gewesen als hier, wo 
auch Menschenleben zu beklagen waren. 

Daher meine Bitte: Selbstverständlich rasch 
bauen, so schnell es geht, weil wir ja die 
Straßen und die Autobahnen dringend be
nötigen, aber doch nicht vergessen, daß es 
sich schließlich und endlich immer wieder um 
Menschenleben handelt, die durCh solche Pro
bleme bei diesen Bauten gefährdet sind. 

der Staatsgrenze von Oberösterreich hinunter 
zur steirischen Staatsgrenze nach JugoslaWien. 
Vielleicht wäre sie auch, wie ich schon er
wähnt habe, nicht so kostspielig gewesen. 

Aber das war nur eine laienhafte Rand
bemerkung von mir, weil ich ja mit diesen 
Dingen nicht so beschäftigt bin. Ich wollte nur 
aufzeigen, ob das nicht vielleicht eine ver
kehrstedmisch bessere Verbindung gewesen 
wäre, als die derzeit geplante und schon im 
Bau befindliche Pyhrn Autobahn. 

Abschließend möchte ich nochmals betonen, 
daß wir diesem Gesetz unsere Zustimmung 
geben, und ich als vom steirischen Landtag 
in dieses Hohe Haus Entsandter möchte noch 
hinzufügen: Möge der Bau so rasch wie mög
lich beendet werden, möge das Werk gelingen, 
sodaß die Straßenverbindung Bruck-Graz in 
absehbarer Zeit so entlastet wird, daß man 
ohne Gefahr für Leib und Leben das Auto 
benützen kann. (Beifall bei der OVP und bei 
Bundesräten der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
gemeldet Herr Bundesrat Tirnthal. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat TimthaI (SPO): Herr Vorsitzen
der! Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Das neue Bundesstraßengesetz, das am 22. Juli 
1971 in diesem Hohen Haus verabschiedet 
wurde, sieht ein Bundesstraßennetz in einer 
Gesamtlänge von 12.370 km vor. Dieses Netz 
gliedert sich in 9216 km Bundesstraßen B, in 
1270 km Schnellstraßen und in 1884 km Auto
bahnen. 

Uber die Finanzierung von etwa einem 
Sechzigstel des Autobahnnetzes, über die 
Finanzierung der Pyhrn Autobahn im Ab
schnitt St. Michael bis Deutschfeistritz mit 
einer Länge von 31,8 km, haben wir nun heute 
zu beraten und zu besChließen. 

Als Steirer freut es mich natürlich, daß nach 
Und nun zum Schluß, meine Damen und Verabschiedung dieses Gesetzes mit dem Bau 

Herren, noch eine kleine Randbemerkung für eines für die Steiermark überaus wichtigen 
mich als Obersteirer. Ich weiß schon, daß das Straßenstückes begonnen werden kann. Schon 
Projekt Pyhrn Autobahn von Experten und mein geehrter Vorredner, Herr Bundesrat 
Fachleuten, absolut von gescheiten Menschen, Krempi, hat darauf hingewiesen. 

geplant wurde. Ich bin aber nur ein Laie und Wer nämlich die tristen Straßenverhältnisse 
kann daher nur von meinem laienhaften in diesem Gebiet kennt, wer, so wie ich, 
Standpunkt aus folgendes sagen: Vom ober- schon öfter einen totalen Zusammenbruch des 
steirischen Standpunkt aus gesehen wäre ja Verkehrs auf dieser Strecke miterleben mußte 
die sogenannte Eisen Bundesstraße, die und wer die große Unfallhäufigkeit auf der 
Bundesstraße Nr. 115, die von der Stadt Enns B 17 zwischen St. Michael und Bruck und 
an der Donau heruntergeht über Steyr, Groß- jene auf der B 67 zwischen Bruck und Graz 
raming, Altenmarkt, Eisenerz, Donawitz,' kennt der wird mir sicherlich vollinhaltlich 
Leoben, an und für sich die natürlichste und beipflichten. 
schnellste und vielleicht auch nicht so kost-
spielige Verbindung gewesen. Sie wäre auch Die Pyhrn Bundesstraße wurde bereits im 
die direkteste Verbindung gewe~en zwischen Jahre 1968 zurAutobah~ .erklärt. 
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Timthal 
Es ist bekannt, meine Damen und Herren, 

daß der Bauabschnitt St. Mi chael-Deutsm
feistritz mit dem rund 8,1 km langen Gleinalm
Tunnel besonders kostenaufwendig ist, und es 
muß deutlich gesagt werden, daß die erforder
lichen Mittel aus der Bundesmineralölsteuer 
für diesen Abschnitt erst 1980 flüssiggemacht 
werden könnten. Die Kosten der Gleinalm
Autobahn werden pro km mehr als 100 Mil
lionen Schilling betragen, und die Bauzeit 
erstreckt sich auf sechs Jahre. 

Aus all diesen Gründen: ehestmögliche Be
hebung der Verkehrsmisere im mittleren Mur
tal, sechs Jahre Bauzeit sowie das Verhältnis 
von Kostenaufwand zu den zur Verfügung 
stehenden Mitteln, muß die Finanzierung der 
Gleinalm-Autobahn in besonderer Weise er
folgen. 

budget auf lange Sicht nicht unterzubringen 
sind. 

Die Verkehrsbedeutung des Projektes 
Pyhm Autobahn und im besonderen des Teil
stückes Deutschfeistritz-St. Michael steht 
außer Zweifel, ebenso die Entscheidung, daß 
die Finanzierung über den Kapitalmarkt auf 
Mautbasis erfolgt." 

Unter dem Titel "Wirtschaftlichkeit des 
Autobahnbaues" hat das Bundesministerium 
für Bauten und Technik eine rund 50 Seiten 
starke Broschüre herausgegeben. Nur auf ein 
Kapitel dieser Broschüre, auf die Verringerung 
der Betriebskosten der Kraftfahrzeuge bei Be
nützung von Autobahnen, sei hier in StiCh
worten eingegangen. 

Bei der Gleinalm-Autobahn verkürzt sich die 
Wegstrecke gegenüber der derzeitigen Stra-

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des ßenlänge Deutschfeistritz-Bruck-Leoben
Nationalrates sieht die Gründung einer eige- St. Michael um 30 km. Die Treibstoffersparnis 
nen Aktiengesellschaft vor und bestimmt, daß I beträgt ungefähr 30 Prozent. Vergleichende 
für das Befahren der Gleinalm-Autobahn eine Untersuchungen über den Treibstoffverbrauch 
Maut zu zahlen ist. in Deutschland zeigen für Pkw auf Auto-

Die Gleinalm-Autobahn-Gesellschaft - dar- bahnen eine Treibstoffersparnis von 36 Pro
auf hat schon Frau Bundesrat Pohl in ihrem zent und eine Zeitersparnis von 40 Prozent. 
Beridlt hingewiesen - wurde auf der Basis I Bei . Lkw erbradl~en die Versuchsfahr~en ~ine 
eines Grundkapitals von 200 Millionen Schil- Trelbstoffersparms von 31 Prozent bel glelch
ling errichtet. Die Aktionäre sind der Bund zeitiger Zeitersparnis von 27 Prozent. 
und das Land Steiermark. Außer zur Ein- Ebenfalls 30 Prozent können bei den Reifen-· 
bringung der 40· Prozent des Aktienkapitals kosten eingespart werden, wenn man auf 
verpflichtet sich das Bundesland Steiermark, Autobahnen fährt. Die Reifenabnutzung ist 
darüber hinaus der Aktiengesellschaft von stark von der Beschaffenheit der Fahrbahn-
1977 bis 1991 jährlich 15 Millionen Schilling oberfläche und der Steigung abhängig. In 
als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu leisten. Belgien ergaben VergleiChs fahrten eine um 

Die steiermärkische Landesregierung hat 
diesem Gesetzesbeschluß in der Sitzung vom 
19. Juli 1971 zugestimmt. 

50 Prozent geringere Reifenabnützung. Ver
suche in England haben ergeben, daß die 
Lebensdauer der Reifen auf guten Straßen 
das Vierfache der Lebensdauer auf schlechten 

Soweit, meine Damen und Herren, die Sach- Straßen beträgt. 

lage. Entscheidend können bei Fahrten auf Auto-
Damit erhält nun auch die Steiermark eine bahnen auch die Reparaturkosten herabge

Bundesstraße als Mautstraße. Diese für aster-I setzt werden, weil auf Autobahx:en das Schal
reich zwar nicht ganz ungewöhnliche, aber ten, Kuppeln und Bremsen weItgehend ver
auch nicht dauernd praktizierte Tatsache muß mindert wird. 
für uns Anlaß sein, zu überprüfen, ob dem An Amortisationskosten können ebenfalls 
Kraftfahrer die Bezahlung einer Maut zuge- beträchtliche Summen eingespart werden. Auf 
mutet werden kann. guten Straßen, so wird von dem französischen 

Dazu kann folgendes gesagt werden: Schon Experten Lefevre behauptet, erhöht sich die 
die österreichische Gesellschaft für Straßen- Lebensdauer von Pkw von 6 auf 10 Jahre, 
wesen anerkennt bei diesem Projekt die von Lkw bis zu 2,5 Tonnen von 9 auf 15 Jahre 
Finanzierung auf Mautbasis und schreibt in und von schweren Lkw von 11 auf 15 Jahre. 
der Novemberausgabe 1971 ihres Mitteilungs- Zieht man nun alle erwähnten Faktoren bei 
blattes "Die Straße" unter anderem wortwört- der Beredmung der Betriebskostenersparnis 
lieh: zusammen, so ergibt sich bei Fahrten auf der 

"Die Gleinalm-Autobahn als Teilstück der Autobahn im Vergleich zu Fahrten auf 
Pyhrn Autobahn soll bekanntlich auf Grund anderen Straßen eine mögliche Ersparnis bei 
eines Sondergesetzes auf Mautbasis finan- Pkw von 34 und bei Lkw von 76 Groschen 
ziert werden, weil die Baukosten des 8 km pro Kilometer. Dazu kommt noch eine Ver
langen Tunnels ·im normalen Straßenbau- ringerung der Zeitkosten, der Unfallfolge-
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TirnthaJ 
kosten und der Unfallhäufigkeit sowie eine I Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Verbesserung des Fahrkomforts und eine Er-I' Finanzausschuß somit den An t rag, der 
höhung des Transportvolumens und der Bundesrat wolle beschließen: 

Umschlaghäufigkeit. I Gegen den Gesetzesbeschluß des National-
Mit diesen kurzen Erläuterungen, meine. rates vom 2. Dezember 1911 betreffend ein 

Damen und Herren, wollte ich auf die Wirt- I Bundesgesetz über Maßnahmen auf dem Ge
schaftlichkeit der Autobahnen im allgemeinen biete des Abgabenrechtes wird kein Einspruch 
und auf jene der Gleinalm-Autobahn im be- erhoben. 
sonderen hinweisen und sagen, daß die Be-. .. 
zahlung einer Maut in diesem Falle sicherlich I VorsItzender: Danke schon. 
gerechtfertigt ist. Zum Wort hat sich gemeldet Herr Bundesrat 

Dem zur Beratung stehenden Gesetz geben I DDr. Pitschmann. Ich erteile es ihm. 
wir Sozialisten sehr gerne die Zustimmung. Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP): Meine 
Ic~ danke für Ihre ~ufmerks~mkeit. (Beifall i sehr'g'eschätzten Damen und Herrenl Hohes 
bel der SPO und bel Bundesraten der OVP.) i Haus! Als sich im Jahre 1968 die mehr oder 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand i
l 

weniger weltweite Rezession auch auf Oster
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. reich sehr nachteilig auswirkte und vor allem 

'" . . I recht unangenehme budgetäre Folgen mit sich 
Wunscht C! dIe. Frau. Benchterstatter em I brachte, saih sich die damaliige Regierung mH 

Schlußwort. - SIe verZIchtet. I ihrem Finanzminister veranlaßt, sowohl kurz-
Wir gelangen nun zur Abstimmung. I fristige als auch langfristige Budgetstärkungs-
Bei der Ab s tim m u n g beschließt der I maßnahIn:en z':l ergreifen. Die langfristigen 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des I waren dIe. ':"lIts~~ftswachstumsgesetze; zu 
Nationalrates - soweit er dem Einspruchs-! d~n kurzfns~I~en zahlte unter ~nderem. a~ch 
recht des Bundesrates unterliegt _ k ein e n I dIe auf dreiemhalb Jahre befrIstete Emfuh-
Ein s pr u c h zu erheben. I rung der Alkoholsondersteuer. 

Diese unpopulären Maßnahmen hat, wie 
3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates I' wir alle wissen, der Wähler in keiner Weise 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes- honoriert, aber sie haben der SPO das Glück 
gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des I ins Haus gebracht, ein sehr, sehr gutes OVP-

Abgabenrechtes (638 der Beilagen) I Erbe antreten zu können. Die Wirtschafts-
wachstumsgesetze haben beachtliche Zuwachs
raten des Bruttonation~lprodukts mit sich 
gebracht, steigende Einnahmen für den Finanz
minister, sie haben die Vollbeschäftigung 
perfektioniert und einen sehr, selhr 'harten 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Abgabenrechtes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin- Schilling geschaffen. 
ger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Habringer: Herr Vorsitzen
der! Hohes Haus I Ich berichte namens des 
Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 2. Dezember 1971 be
treffend ein Bundesgesetz über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des Abgabenrechtes. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll die Sonderabgabe von 
alkoholischen Getränken unbefristet verlän
gert werden. Gleichzeitig soll die Erhebung 
der Weinsteuer unbefristet ausgesetzt werden. 
Weiters enthält der gegenständliche Gesetzes
beschluß Bestimmungen über die Verpflich
tung zur mengenmäßigen Bestandsverrech
nung durch Weinbauernbetriebe. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Ich könnte es mir heute sehr leicht machen, 
aber vor Weihnachten soll man sich gewisse 
Dinge nicht allzu leicht machen, wenn sie 
dem Gegner allzu viele Unannehmlichkeiten 
bringen. 

Bei den 10 Groschen Benzinpreiserhöhung 
sind damals in diesem Hause von Ihrer Frak
tion, meine Damen und Herren auf der linken 
Seite, fünf Damen und Herren heraufgekom
men und harben Zeter und Mordio g,eschrien. 
Einige Jahre später gab es 70 Groschen Er
höhung des Preises für Dieselkraftstoff, und ich 
brauchte damals nichts anderes zu tun, als 
Ihre gewichtigsten Argumente aus dem steno
graphischen Protokoll zu zitieren, und damit 
war wohl alles gesagt. 

Als im Jahre 1968 unter anderem auch die 
Alkoholsondersteuer eingeführt wurde, haben 
Sie behauptet, das sei sowohl wirtschaftlich als 
auch sozial unverantwortlich, und haben aus 
allen Rohren geschossen, wie unverantwort
lich es sei, daß man dem kleinen Mann das 
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Glaserl Wein und das Glaserl Bier verteure. 
Der arbeitende Mensch leide darunter, denn da 
seien die Freuden des kleinen Mannes, auf 
den man nun wieder losgehe. Arbeitende 
Menschen haben Durst, der Durst kann auch 
mit Bier und Wein gestillt werden, und des
halb sei die Verteuerung dieser alkoholischen 
Getränke eine Strafe für den kleinen Mann 
dafür, daß er so viel arbeite. 

Damals haben Sie also diese befristete Er
höhung in Grund und Boden verdammt. Heute 
treten Sie mit derselben Leidenschaftlichkeit 
für eine Verlängerung ein. Wir hätten uns 
in diesem Hause sehr, sehr schwer getan, 
wenn Sie wenigstens beschlossen hätten, wie 
es die begutachtenden Stellen, die mehrheit
lich für eine Verlängerung waren, gehofft 
haben, eine Zweckbindung einzuführen, wenn 
also die Erlöse aus der Verlängerung der 
Alkoholsondersteuer für Umweltschutz- oder 
Volksgesundheitsmaßnahmen verwendet wor
den wären. Das ist hier genausowenig der 
Fall wie bei der Erhöhung des Tabakpreises. 

Auch bei der Erhöhung der Bahntarife wird 
der kleine Mann betroffen, weil er sich kein 
Auto leisten kann. Langsam hat man das 
Gefühl, und das hat die Bevölkerung schon 
weitgehend, daß die SPO mit ihren Maß
nahmen dem kleinen Mann den Kampf ange
sagt hat. Das ist die Dankbarkeit dafür, daß 
er zweimal so gutgläubig war. 

Die Osterreichische Volkspartei steht zu 
ihrem Wort, sie hat im Jahre 1968 beschlos
sen, daß mit Ende des heurigen Jahres diese 
zehnprozentige Sondersteuer auslaufe. Wir 
können verständlicherweise Ihrer Gesetzes
initiative kein Ja geben. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner 
gemeldet Frau Bundesrat Dr. Demuth. Ich 
bitte, es zu ergreifen. 

Bundesrat Dr. Anna Demuth(SPO): Herr 
Vorsitzender I Meine Damen und Herren! 
Nachdem mein Vorredner heute in weihnacht
licher Ruhe agiert hat, werde ich sehr ver
suchen, das gleiche zu tun. Aber einige Dinge 
muß ich doch hier zur Sprache bringen. 

Sie haben damals im Jahre 1968 diese 
Sondersteuern eingeführt, weil der Finanz
minister zuwenig Geld hatte. Aber der Herr 
Finanzminister hat es damals unterlassen, 
Vorschläge vorzulegen, wie er sein Budget 
mit diesen Geldern sanieren wird. Ich möchte 
Sie an einen Brief der Bundeswirtschafts
kammer vom 5. April 1968 erinnern, wo ver
langt wird, daß der Finanzminister Vorschläge 
macht, wie er Einsparungen einsetzt, damit 
die neu anfallenden Steuereinnahmen nicht 
sozusagen in die blaue Luft verpulvert werden. 

"Die Presse" aus dem gleichen Jahr, eine 
Zeitung, die wirklich nicht im Verdacht steht, 
eine sozialistische zu sein, vom 8. Juni 1968, 
bedauert aufrichtig, daß diese Sondersteuer für 
alkoholische Getränke auf drei Jahre befristet 
wurde, weil damit dem Herrn Finanzminister 
Dr. Koren die Möglichkeiten genommen wer
den, echte Budgetsanierungen zu setzen; "Die 
Presse" konnte allerdings damals nicht ahnen, 
daß im Jahre 1971 ein sozialistismer Finanz
minister und eine sozialistisme Regierung sich 
mit der Verlängerung befassen werden 
müssen. 

Sie wissen, daß wir damals dagegen waren, 
dagegen gerade deswegen, weil das Budget
defizit und die Abgänge im Bundeshaushalt . 
damit in keiner Weise gestoppt wurden. Da
mals war das Anwachsen der Schulden größer 
als das Wachsen des Nationalprodukts, das 
heißt, die zwei Linien sind auseinandergegan
gen wie eine Schere, und wir haben gesehen, 
daß in einer Zeit, da es nicht so eine schöne 
Vollbeschäftigung gab wie heute, diese Be
lastung eine echte war. Heute haben wir eine 
wirtschaftlich gute Lage, wir haben eine abso
lute Vollbeschäftigung, und unser Brutto
nationalprodukt ist noch nie so stark ge
wachsen wie heute, und in dieser Zeit ver
kraftet ... (Bundesrat Dr. Pi t s eh man n: 
Das OVP-Erbe/) Danke, danke. Das ist leider 
dann erst 1971 passiert. Die Bevölkerung ver
kraftet in dieser Zeit leichter eine Belastung, 
die der Finanzminister ihr unbedingt aufer
legen muß. 

Ich nehme an, daß Sie alle die Rede des 
Finanzministers gehört oder zumindest teil
weise gelesen haben. Dort steht nämlich genau 
drinnen, welche Kapitel wesentlich höher 
dotiert wurden. Es sind durchaus Kapitel, die 
für die Bevölkerung und die für eine lang
fristige Planung und Konsolidierung gedacht 
sind. 

Wir haben eine Prioritätenliste mit jenen 
Kapiteln, die wir für sehr wichtig halten, von 
der Schule angefangen über die Wissenschaft 
und Forschung, über den Umweltschutz und 
den Gesundheitsdienst. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Aber nur Listen, Frau Doktor, und mehr nichtl) 
Ich will Ihnen die Beträge nicht eigens vor
lesen. Jedenfalls haben wir vor, ein lang
fristiges Konzept auszuarbeiten und auch 
wirklich zu vertreten. (Bundesrat B ü r k I e: 
Aus dem Budget ist die Liste nicht zu er
kennen!) Doch, doch, sie ist ganz anständig, 
ich will sie Ihnen aber nicht unbedingt vor
lesen, ich will mich so kurz halten wie mein 
Vorredner, damit ich in der Vorweihnachts
zeit nichtallzusehr absteche von ihm. 

Diese Sondersteuer für alkoholische Ge
tränke hat schon damals dem Finanzminister 

739 
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eine ganze Menge Geld gebracht. Es handelte 
sich um einen Betrag von 1,3 Milliarden. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Aus den Taschen der 
kleinen Leute!) Ich möchte kurz die Auf
gliederung bringen: Dem Bund gehören davon 
858 Millionen, den Ländern und Gemeinden 
je 221 Millionen. Diese Beträge werden von 
den Gemeinden, von den Ländern und auch 
vom Bund wirklich benötigt. Die Konsolidie
rung des Budgets ist ja eine unserer wich
tigsten Aufgaben. 

Wir waren ehrlich genug, schon vor der 
Wahl der österreichischen Bevölkerung zu 
versichern, daß wir nach der Wahl kaum auf 
wesentliche Steuereinnahmen verzichten wer
den können, daß wir kein Himmelreich schaf
fen können - das haben wir wortwörtlich 
gesagt -, aber daß wir doch das Bestmögliche 
für unsere arbeitenden Menschen und für 
unsere Pensionisten in diesem Lande schaffen 
wollen. 

Wenn der Herr Dr. Pitschmann der Meinung 
ist, daß der arme Pensionist heute zu Schaden 
kommt, weil der Wein oder das Bier nicht 

. billiger wird, so möchte ich ihn daran erinnern, 
daß die Weinsteuer wohl aufgehoben wurde, 
die Weitergabe an den Konsumenten aber 
nicht erfolgte. Es wären wohl beim Viertelliter 
nur 5 Groschen gewesen, aber wenn Sie schon 
die Pensionisten mit Ausgleichszulage be
dauern, so würden auch diese 5 Groschen 
für ein oder zwei Viertel pro Tag vielleicht 
ein bißchen ins Gewicht fallen. Das hat man 
nicht getan. Ich bin also gar nicht so sicher, 
ob wir bei Auslaufenlassen dieser Sonder
steuer heute eine wesentliche Preisreduzie
rung hätten. 

Andererseits vertreten wir natürlich auch 
den Standpunkt einer Gesundheitspolitik für 
unsere Bevölkerung, und man muß nur fest
halten, daß selbst die Verteuerung von alko
holischen Getränken nicht zu einer Ein
schränkung des Genusses führt, genausowenig 
wie bei den Zigaretten. Das sind Dinge, die 
sich die Menschen ganz gerne leisten, und 
wir hoffen auf Verständnis dafür, daß man 
diese Genüsse - die sie sich sozusagen selbst 
bewilligen; sie sind ja nicht unbedingt lebens
notwendig, sie wären ohneweiters zu ent
behren, wenn man sie sich nicht leisten 
könnte, was man allerdings auch nicht ver
langen soll - halt ein bißchen teurer bezahlt, 
um an und für sich der Wohlfahrt in unserem 
Lande zu helfen. Wir sind dieser Meinung, 
und wir wissen, daß wir damit auch das Ver
ständnis der Bevölkerung finden. 

Wie gesagt: Unser besonderer Grund, daß 
wir gegen die Einführung dieser Sondersteuer 
im Jahre 1968 gewesen sind, war der, daß 
der Finanzminister keine Alternativen für 

Einsparungen und für die Verwendung ange
boten hat. 

Wir haben immerhin ein Absinken des 
Budgetdefizits erreicht. Nur ein paar Zahlen: 
1966, bei Ubernahme der Verantwortung im 
Staate durch die OVP-Alleinregierung, betrug 
es 3,7 Milliarden, 1967 schon 7,7 Miilliarden, 
1968 8 Milliarden, 1969 16 Milliarden.· Und 
damals wurde prognostiziert, daß das Budget 
1970 oder 1971 einen Abgang von über 
20 Milliarden haben werde. 

Es kam das Jahr 1970, es kam die erste 
sozialistische Alleinregierung, und wir haben 
das Budgetdefizit immerhin auf heute 9 Mil
liarden gesenkt. Dafür wächst das National
produkt stärker, unser Lebensstandard ist 
wesentlich besser, und ich glaube, in dieser 
Zeit kann man eine Steuer, die bleilbt und die 
gar nicht von uns erfunden wurde, leicht ver
kraften, um unserem Finanzminister und 
unserer Bundesregierung jene Mittel zu geben, 
die sie befähigen, Osterreich weiter zu kon
solidieren und seinen wirtschaftlichen Auf
schwung zu forcieren. 

Aus diesem Grunde gibt meine Fraktion 
diesem Gesetzentwurf gerne ihre Zustimmung 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Beridlterstatter ein 
Sdllußwort gewünsCht? - Das ist nicht der 
Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

4. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
die Förderung der Finanzierung von Entwick
lungs- und Emeuerungsinvestitionen geändert 

wird (639 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesgesetzes betreffend die Förderung der 
Finanzierung von Entwicklungs- und Erneue
rungsinvestitionen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bednar. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren I Durch den vor
liegenden Geselzesibeschluß de·s Nationalrates 
sollen einige Bestimmungen des genannten 
Gesetzes auf Grund der in der Praxis ge
wonnenen Erfahrungen geändert werden. Im 
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besonderen soll nun auch die Förderung der 
Finanzierung von Beteiligungen an in- und 
ausländischen Unternehmungen mittels Bürg
schaftsübemahmen durch den Bund möglich 
werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs
vorlage unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates lediglich 
die Bestimmungen des Artikels I Z. 2 (§ 2 
Abs. 4) und Z. 4 sowie des Artikels H, soweit 
sie sich auf Artikel I Z. 4 beZiehen, im Sinne 
des Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungs
gesetz dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Haus zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rätes vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz be
treffend die Förderung der Finanzierung von 
Entwiddungs- und Erneuerungsinvestitionen 
geändert wird, wird - soweit er dem Ein
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt -
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke. Zum Wort gemeldet 
ist Herr Bundesrat Dr. Heger. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP): Herr Vorsitzen
derl Meine Damen und Herren! Das rein 
Meritorische diese's Gesetzes ist durch den 
Herrn Berichterstatter erklärt worden und 
bedarf im allgemeinen keiner besonderen 
Unterstreichung. Ich möchte aber die Gelegen
heit benützen, um Sie, meine Damen und 
Herren, ülber die Entwicklungshilfe Osterreichs 
und die Entwicklungshilfe im aUgemeinen ein 
wenig zu informieren. Es können natürlich 
nur Stichlworte sein, aber ich glaube, daß Sie, 
meine Damen und Herren des Bundesrates, 
das Recht haben, von denjenigen eine Infor
mation zu verlangen, die mittelbar oder un
mittelbar mit der Frage der Entwicklungshilfe 
zu tun haben. 

Herr Bundesrat Dr. Reichi und ich haben 
Gelegenheit gehabt, voriges Jahr in Rom an 
der Round-table-Konferenz te11zunehmen, bei 
welcher Gelegenheit Entwicklungsfmgen ge
hört und behandelt wurden. Ich hatte auch 
die Ehre, im Rahmen der Kommi·ssion für 
Wirtschaft und Entwicklung des Europarates 
Anfang Dezember dieses Jahre,s in Paris bei 
einer Round-table-Konferenz teilzunehmen, 
bei welcher den Vertretern der internationalen 

Organisationen, die sich mit Entwicklungshilfe 
beschäftigen, die Mitglieder des Europarates 
gegenübersaßen. 

Lassen Sie mich in gelbotener Kürze zu
nächst einmal eine Kurzinformation über die 
österreichische Entwicklungshilfe geben, und 
dazu ein bescheidenes Vorwort: Sie werden 
sich vielleicht aus der Kenntnis der Wirt
schaftslage Osterreicbs iheraus mit Recht 
fragen, was dieses kleine Land für die große 
Not tun kann, die auf der Welt herrscht. 
Hier ist eines zu deponieren: Gerade Oster
reich 1st zufolge mehrerer Voraussetzungen 
vielleicht besonders geei'gnet, im Rahmen der 
Entwicklungshilfe etwas zu tun. Erstens hat 
Osterreich niemals Kolonien gehabt, zumin
dest nicht in der jüngsten Zeit, und kann 
daher durchaus so gewertet werden, da es 
eine Möglichkeit sieht, nichtkolonialistisch in 
der Entwicklungshilfe zu denken - ein Vor
wurf, den andere Staaten bekommen. Zwei
tens ist Osterreich ein neutrales l.'and und 
kann kraft dieser Stellung wieder seine 
Position mehr ins Gewicht legen al·s andere 
Staaten. Dritte und vielleicht eine der wich
tigsten Voraussetzungen ist, daß Osterreich. 
selJbst vor kaum drei J aiuzehnten noch in 
der Reihe der Entwicklungsländer gewesen 
ist. Wenn wir an die Hilfe zurückdenken, 
die die anderen Staaten uns nach dem zweiten 
Weltkrieg ge,währt haben, wäre dies allein 
schon ein Gebot der DankJbarkeit, daß wir, 
die wir dama'ls von dies'er Hilfe zehrten und 
auch heute noch zehren, der unterentwickelten 
Welt etwas weitergeben. 

Vergessen Sie aber 'bitte nicht, daß wir in 
unserem eigenen Land gegenwärtig noch Ent· 
wicklungs'gebiete haben - ich. nenne von 
diesen etwa den Lungau oder den nördlichen 
Teil des Landes SalZiburg -, di,e noch vor 
kurzer Zeit sehr entwicklungsbedürfti'g waren 
und im eigenen Land Osterreich gestützt wer· 
den mußten. 

Meine Damen und Herrenl Ich ,glaube, daß 
wir, ausgehend von der Position, daß wir 1945 
am Nullpunkt gestanden ·sind und heute doch 
zu den mittleren Industrieländern Europas 
zählen, eine Verpflichtung haben, im Rahmen 
der Entwicklungshilfe für die Dritte Welt 
etwas zu tun. 

Darf ich Ihnen nun ganz kurz eine Uber
sicht geben, eine Information, welche Mög· 
lichkeiten wir haben und wer die Entwick· 
lungshilfeträger sind. 

In erster Linie sind hier Hilfsmaßnahmen 
der staatlichen Stellen zu nennen: Wir haben 
in fast jedem MinisteriuIli eine Stelle, die 
sich mit internationaler oder nationaler Ent
wicklungshilfe beschäftigt; wir haben zwar 
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noch kein Ministerium für Entlwicklungshilfe, 
wie es andere Staaten ha:ben ... (Bundesrat 
Dr. S kot ton: Da würden Sie schreien, 
wenn wir ein solches schaffen würden!) Ich 
darf darauf hinweisen, daß 'auch in den 
Bundesländern eigene Referate bei den 
Landesregierungen be-stefhen, die sich mit 
mehr oder minder Erfo1g mit den Frag-en der 
Entwicklungsprogramme beschäftigen. 

Darüber hinaus lhaben wir halbstaatlime 
Stellen, wie z. B. die Bundeswirtschafts
kammer, die im Zusammenhang mit anderen 
Stellen oder auch allein unter Heranziehung 
der vielgliederigen Handelskammerorg anisa
tion zahlreiche Aktivitäten auf dem Entwick
lungssektor entfalten. 

Im privaten Ber-eich gibt es in Osterreich 
etwa 50 Institutionen, die sich in irgendeiner 
Form mit der Entwicklungshilfe und ihren 
Problemen befassen. Es saH hier unter
stridlen werden, daß sich insbesondere die 
karitativen Institutionen der katholischen 
Kirche und der dlristlichen Kirchen überlhaupt 
mit Enbwicklungstfragen beschäfUgen. Wir 
haben sogar im Rahmen der Osterreichischen 
Bischofskonferenz ein eigenes Institut, das 
Afro-asiatische Institut, das sich mit den Ent
wicklungsfragen in der Dritten Welt befaßt. 

Allgemein ist zu den En twicklungshilfe
trägern zu sagen, daß e-s tbedauerlichepweise 
in Osterreich nach wie vor an einer Koordi
nierung dieser SteHen fehlt. Dann 'kommt 
noch eines dazu: Vielfach werden die unbe
achteten Arbeiten vergessen, die von kleinen 
Institutionen g-etragen werden, die zwar große 
Enqueten und so we'iter vermeiden, bei denen 
außer einem publizistisChen Bla-Bla nichts her
auskommt, die aber in ihrer· -ganzen Beschei
denheit Millionen und Millionen in jene 
Länder tragen, in denen Not herrscht. Denken 
Sie bitte an die zahlreichen Spendenaktionen, 
die von den Kirdlen alljährlich für die linde
rung der Not in den unterentwickelten Län
dern veranstaltet werdeu. 

Oie Anstrengungen Osterreichs auf dem 
Gebiet der Entwicklungshilfe _sind viel zu
wenig bek'annt. Es ist die Richtlinie so erstellt, 
daß j'eder der Industriestaaten ungefähr ein 
Prozent des Bruttonationalproduktes für die 
Entwick'lungshilfe verwenden soll. Osterreich 
liegt mit 0,66 Prozent im Jahre 1969 sehr 
gut, ist aber hedauerlicherwei-se 1970 weit 
abgesunken. 

vater Hilfe; 1969 wurden sogar 74 Prozent von 
privaten Organisationen erbracht. 

Die staatliche Hilfe - und da darf ich 
Ihnen -ganz kurz, nur überblicksweise, -sagen, 
woraus ,sie Ibesteht - beinhaltet eine techni
sche Hiilfe multilateral und bilateral. Sie 'be
steht weiters 'aus der Wirtscha'ftshilfe, die 
ebenfalls wieder multilateral und bilater,al 
sein kann, Es handelt sich vor allem um Bei
träge an internationale Organi-sationen zur 
Linderung der Not. 

Was die privaten Mittel betrifft, so_sind 
sie ebenfalls wieder 'in eine technische und 
eine wirtscha·ftliche Hilfe eingeteilt, ebenfaHs 
wieder untergeteilt in eine IbHaterale und eine 
multilaterale Hilfe. Dazu kommt vor allem 
auch dann d'ie große Möglichkeit der privaten 
Investitionen, deren Hilfen und Finanzierun
gen, die ja ·efbenfalls durch das heuUge Gesetz 
unterstützt und verbessert -werden ,sollen. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang noch 
daran erinnern, d-aß wir auch im Rahmen der 
Birldungshilfe außerordentliche Maßnahmen 
gesetzt haben. Nicht nur, daß die Zahl der 
ausländischen Studierenden in Osterreich 
einen weitaus größeren Anteil· ausmacht als 
in allen anderen Ländern der Welt. Wir 
können auf diese Zahl selhr stolz sein und 
müssen auch das dazurechnen, was nicht ganz 
hundertprozentig erfaßt ist, nämlich die 
enormen Beträge - das müssen Wir unter
streichen -, die aus den Steuergeldern für 
diese Studenten an den österreichiscben 
Hochschulen verwendet werden. Der Gesamt
betrag aus di'esen Mitteln wird ungefähr auf 
100 MiHionen Schilling pro Jahr geschätzt. 

Dazu kommt aber noch ein großer Betrag, 
der für Handwerker, Krankenschwestern und 
andere Facbkräfte, die in Osterreich für fremde 
Staaten ausgebildet werden, verwendet wird. 

Ich darf als Salzburger hier Dom etwas 
mit Stolz anmerken, nämlich daß rwir in Salz
burg in Kleßheim eine sogenannte "Schule 
für Bloßfüßige" errimtet haben - das ist der 
gängi'ge Name -, in welcher wir für die 
Fremdenverkehrsbetrie'be 'in den unterent
wickelten Ländern Fü'hrungskräfte heran
bilden. 

Ich selbst habe die Ehre gehabt, diese Kurse 
mit den Beamten des Ministeriums im Jahre 
1969 iZU eröffnen, und Ikann nur sagen, daß 
die Wißbegier dieser Studenten äußerst groß 
ist; wir hoffen jedenfalls, daß s'i,e den öster-

Lassen Sie m;ich noch kurz, nur in Prozenten reichischen Charme, aber auch das österrei
und ohne Sie mit Zahlen zu belästigen, gegen- chische Können bezüglich ihrer AuSbildung in 
übe-rstellen, daß etwa 33 Prozent der Ent- ihre Länder heimbringen. Das wären dann 
wicklungshilfe aus öffentlichen Mitteln auf- außerordentliche Erforlge, ebenfalls ein Dienst 
gebracht werden, dagegen 61 -Prozent aus pri- I im Rahmen der EntwickJlungshilfe. 
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Dr. Heger 
Es ist darüber hinaus noch 'Zu erwähnen, 

daß wir in vielen Ländern Schulen unter
halten, welche sich durch die Vermittlung von 
Elementarkenntnissen bis zu 'den Fachkennt
nissen, ,bis :ru Polytechniken wie etwa in 
Per,sien, ebenfalls mit 'österreichischer Hilfe 
errichtet, .an dieser Entwicklungshilfe beteili
gen. 

-M,eine Damen und Herren! Ich möchte hier 
noch bemerken, daß von seiten zahlreicher 
österreichischer Industrieunternehmungen Mit
gründungen mit Hilfe österreichischen Kapitals 
im Ausland vorgenommen werden, vornehm
lich in den Entwicklungsländern. Wir können 
stolz darauf sein, daß wir mvar noch besmei
den, ,aber immerhin auch im aifro-asiatischen 
Raum über eine nicht unbeträchtl'iche Anzahl 
von Firmengründungen von österreichischen 
Unternehmungen verfügen. 

Zum Sdlluß 'kommend möchte ich noch kurz 
folgendes sagen: Die kritischen Ergebnisse 
dieser beiden Round-tabJe-Konferenzen, die 
ich am Anfang er,wähnt habe, und inSbeson
dere die Erge'bn'isse der letzten Konferenz vom 
Dezember dieses Jahres geben uns Anreiz, 
nicht nur in Osterreich selbst, sondern auch 
darüber hinaus, wo wir in diesen inter
nationalen Organisationen tätig sind, darauf 
zu achten, daß die Koordinierung all der 
Stellen, die sich mit Entwicklungshilfe be
schäftigen, viel besser durchgeführt wird als 
bisher. W'as für Osterreich imroleinen gilt, 
das ,gilt für die Welt im Großen. 

Eines nom - und das haben die Vertreter 
der Mitglieder des Europarates in Rom und in 
Paris klar deponiert -: Stellen Sie Slich jetzt 
geistig eine Bilanz vor oder, vielleicht ein
facher, stellen Sie ,sich einen Staatshaushalt 
vor, stellen Sie sich diesen in einem fremden 
Land vor. Da sehen Sie, wie ·auf der linken 
Seite alle Mittel eingehen, die aus privater 
und ,aus öffentlicher Hillfe dorth'in kommen, 
und auf der anderen Seite sehen Sie die Aus
ga'ben dieses Staates. Was wir alber inter
national und allgemein v:erhindern wollen, ist, 
daß diese Gelder, die aus Steuermitteln, ,aus 
den privaten Mitteln und sogar ,aus Betteleien 
aufgebracht werden, zur Austr.agung von 
Kriegen und persönlichen Rivalitäten und für 
Grenz- und andere Verletzungen verw.endet 
werden oder für Streitigkeiten da und dort. 

Uberlegen Sie doch einmal, wie beschämend 
es gewesen ist, als neulich ein Film aus Indien 
und aus Paok'istan zeigte, wie in einem be
stimmten Land - ich will es jetzt nicht 
nennen, um e,s nicht zu diskriminieren - Ent
wicklungshilfe gegeben wur.de und -aus diesen 
Kisten Gewehre und Munition herausgenom
men wurden. 

Wir 'Wollen mit der Entwicklungshilfe dafür 
einstehen, daß ,es in diesen Ländern besser 
wird, daß die Wohlfahrt, die wir in Osterreich 
haben, die wir in den sogenannten satten 
Industriestaaten haben, auch nach den unter
entwickelten Ländern kommt. Wir wollen 
aber eines verhindern, nämlich daß sie diese 
Gelder, die wir dorthin bringen, auf der einen 
Seite bei den eigenen Aufbringungen, also 
emf der HaJbenseite, ersparen und dafür aller
hand gekauft wird, was nicht der Entwicklung 
dient, sondern dem Gegenteil, nämlich der 
Zerstörung von Le'ben und Wirtschaftskraft! 

Meine Damen und HerrenlEs ist a.lso rich
tig, wenn wir uns heute -erneut mit der 
Situation ,gerade auf dem Gebiet der Ent
wicklungshilfe beschäftigen und diese Investi
donsverbesserung und !Förderung der Finan
zierung von Entwicklungs- und Erneuerungs
investitionen unterstreichen und zum Gesetz 
erheben wollen. Aber halben wir immer das 
Große im Auge und insbesondere bei allen 
diesen Entschlüssen die Dankbarkeit, die wir 
d.adurch abgelten wollen, daß wir das, wa-s 
wir selbst nach dem zweiten Weltkrieg, wie 
ich schon sagte, an Hilfe erfahren haben, 
nun aus weitem und frohem Herzen 'an die 
Staaten weitergeben, die es bitter notwendig 
haben. (Beifall bei der OVP und bei Bundes
räten der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Er verzichtet. 

Wir g-elang,en zur Abstimmung. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates - soweit er dem Einspruchs
recht des Bundesrates unterliegt - k ein e n 
Ein s p I U c h zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Zuckergesetz geändert 

wird (640 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Z uckefigesetzes. 

Berichterstatter ist Wiederum Herr Bundes
rat Bednar. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus r Meine 
Damen und Herrenl Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß de,s Nationalrates sollen 
einzelne Zitierung,en des Zuck:ergesetzes an 
die durch die 7. ZolltarifigesetznoveUe vorge
sehenen Änderungen der Bezeichnungen ein
zelner Subpositionen angepaßt :werden. 
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Bednar 
Der Finanzausschuß 'hat die gegenständlidle 

Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1911 in Verhandlung genommen. und ein
stimmig besdllossen, dem. Hohen Haus zu 
empfehlen, keinen Etinspruch zu erheben. 

'1. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 tiber ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend eine 
Abgabe auf bestimmte Stärkeerzeugnisse ge-

ändert wird (642 der Benagen) 

Als Ergebnis seiner Beratung st.ellt der Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 7. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesrat wolle 'beschließen: Bundesgesetzes betreffend eine Abgabe auf 

Gegen den Geset'Z'esrbeschluß de.s National- bestimmte Stärkeerzeugnisse. 
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Auch für diesen Punkt ist Berichterstatter 
Bundesgesetz, mit dem das Zuckergesetz 'ge- Herr Bundesrat Bednar. Ich bitte ihn um den 
ändert wird, wird kein Einsprudl erhoben. Bericht. 

Vorsitzender: Ich danke. Beridlterstatter Bednar: Das Bundesgesetz 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 
schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein 8 pr u c h 
erheben. 

betreffend eine Abgabe auf bestimmte Stärke
erzeugnisse nimmt auf die SubpositJion N der 
Tarifnummer 38.19 des Zolltarifgesetzes 1958 

der an zwei Stellen Bezug, Durch den vorliegen
des :len Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 
zu nunmehr der in der 1. Zolltarifgesetznovelle 

vorgesehenen neuen Bezeichnun'9 dieser Sub-
position im Bereiche des gegenständlichen 

6. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates Bundesgesetzes Redlnung getragen werden. 

Der F!inanzausschuß hat die vorliegende 
gesetz, mit dem das Stärkegesetz geändert Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 

wird (641 der Beilagen) 1911 in Verhandlung genommen und einstim

vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes-

mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einsprudl zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Stärkegesetzes. Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 

Berichterstatter ist wiederum Herr Bundes- Finanzausschuß somit den An t rag, der 
rat Bednar. Ich bitte um den Bericht. Bundesrat lWolle beschließen: 

Berichterstatter Bednar: Der Gesetzes
beschluß des Nationalrates über die 1. Zoll
tarifgesetznovelle sieht unter anderem auch 
Änderungen des Zolltarifes vor. Dadurch er
gibt sich die Notwendigkeit, den Wortlaut des 
§ 1 Abs. 2 lit. bund d sowie des § 1 Abs. 3 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1911 über ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
eine Abgabe auf bestimmte Stärkeerzeugnisse 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke schön. 
des Stärkegesetzes der neuen Fassung des Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
Zolltarifgesetzes anzupassen. schreiten zur Ab~timmung. 

Der Finanzausschuß hat die 'gegenständliche Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
1971 in Verhandlung genommen und einstim- Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu empfeh- erheben. 
len, keinen Einspruch zu erheben. . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Finanzausschuß somit den An t rag, der vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes-
Bundesrat wolle besdlließen: gesetz, mit dem das Ausgleichsabgabegesetz 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National- geändert wird (643 der Beilagen) 
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
Bundesgesetz, mit dem das Stärkegesetz ge- 8. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
ändert wird, wird kein Einspruch erhoben. Ausgleichsabgabegesetzes. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte um den Bericht. 

Bel der A bs tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru c h 
erheben. 

der Berichterstatter Schwarzmann: Herr Präsi
des dent! Hohes Hausl Die Festlegung jener 
zu Waren, die der Ausgleichsa:bgaberegelung 

ullterliegen, erfolgt unter Berücksichti-gung der 
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Sdlwarzmann 
Bestimmungen des Zol1tarilfige,setzes. Durch 
den Gesetzeg.beschluß des Nationalrates über 
die 7. Zolltarifyesetznovelle ergeben sich 
somit Auswirkungen 'auf die Festlegung der 
Ausgileichsabgaberegoelung nach dem Aus
gleich,sa'bga'begesetz. Mit dem vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates sollen 
nunmehr die entsprechenden Bestimmungen 
des Ausgleichsabgabeg,esetzes an die durch 
die 7. Zolltarifgesoetznovelle /bewirkte Ände
rung der Rechtsla-ge angepaßt werden. 

Der Finanzausschuß hat die 'gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1911 in Verhandlung genommen und einsUm
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellIt der 
Finanz-ausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle be-schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 ·betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Ausgleichsabgabe
ges,etz geändert wird, wird kein Einspruch -er
hoben. 

Vorsitzender: Danke schön. 

Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 
schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbeschlu8 des Nationalrates 
vom 2. Dezember 19'11 betreffend ein Bundes
gesetz über Nebengebührenzulagen der 
Bundesbeamten des Ruhestandes, der Hinter
bliebenen und Angehörigen (Nebengebühren-

zulagengesetz) (644 der Beilagen) 

eine Abänderung des Landeslehrer-Dienst
gesetzes und 

eine Abänderung des Land- und forstwirt
schaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes. 

Berichterstatter über diese drei Punkte ist 
Herr Bundesrat Wally. Ich bitte um die 
Berkhterstattung. 

Berichterstatter Wally: Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Ich erstatte den Bericht des 
Finanzausschusses über den Geset'Lesbeschluß 
des Nationalrates vom 2. Dezemfber 1971 be
treffend ein Bundes-gesetz über Neben
ge.bührenzulagen der Bundesbeamten des 
Ruhestandes, der Hinterbliebenen und Ange
hörigen (Nebengebühr'enzulagengesetz). 

Durch den vorliegenden GesetzesbeschluB 
des Nationalrates sallen bestimmte Neben
gebühren 'bei der Bemessung d,es Bezuges der 
Bundesbeamten des Ruhestandes, der Hinter
bliebenen und Angehörigen berücksichtigt 
werden. Der persönl'iche Geltungslbereich 
dieser Regelung errstreckt sich auf den im 
§ 1 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, 
genannten Personenkreis. Die vorgesehene 
Lösung lehnt sich eng an die bereits für das 
Land Wien geltende Regelung an. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1911 betreffend ein 
Bundesgesetz über Nebengebührenzulagen der 
Bundesbeamten des Ruhestandes, der Hinter
bliebenen und Angehörigen (Nebengebühren-

10. Punkt: Gesetzesbeschlu8 des Nationalrates zulagengesetz) wird kein Einspruch erhoben. 

vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes- Vorsitzender: Bitte gleich den nächsten 
gesetz, mit dem das Landeslehrer-Dienstgesetz Bericht. 

abgeändert wird (645 der Beilagen) 

11. Punkt: Gesetzesbescb1u8 des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt
schaftliche Landeslehrer-Dienstgesetz abge-

ändert wird (646 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu 
den Punkten 9, 10 und 11 der Tagesordnung, 
über die eingangs beschlossen wurde, die 
Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies Gesetzesbeschlüsse des Natio
nalrates vom 2. Deozember 19711betreffend 

ein Nebengebührenzulagengesetz, 

Berichterstatter Wally: Durch den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll die im Gesetzesbeschluß betreffend ein 
Bundesgesetz über Nebengebührenzulagen der 
Bundesbeamten des Ruhestandes, der Hinter
bliebenen und Angehörigen (Nebengebühren
zulagengesetz) getroffene Regelung (644 der 
Beilagen) auch auf den Bereich des Landes
lehrer-Dienstgesetzes ausgedehnt werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Haus zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
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Wally 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 

Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer
Dienstgesetz abgeändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Btitte um den dritten BeriCht. 

Berichterstatter Wally: Durch den vorliegen
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 
die im Gesetzesbeschluß des Nationalrates be
treffend ein Bundesgesetz über Nebengebüh
renzulagen der Bundesbeamten des Ruhestan
des, der Hinterbliebenen und Angehörigen 
(Ne benge bührenzulagengesetz) vorgesehene 
Regelung (644 der Beilagen) auch auf die land
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer ausge
dehnt werden. 

Der FinanzaussChuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
FinanzaussChuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Land- und forst
wirtsChaftliChe Landeslehrer-Dienstgesetz ab
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke für die Berichte. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, die 
über die drei zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zu Wort gemeldet ihat sich Herr Bundes
rat Mayer. Ich erteile ihm es. 

Bundesrat Mayer (OVP): Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! DurCh das in Verhandlung 
stehende Nebengebührenzulagengesetz mit 
Einschluß der Abänderungen des Landes
lehrer-Dienstgesetzes und des Land- und forst
wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes 
werden Ansprüche der Bundesbeamten, ihrer 
Hinterbliebenen und Angehörigen auf Neben
gebührenzulagen geregelt. 

Nun kurz die Anspruchsbegründung zum 
Ruhegenuß, die sich auf die Mehrleistungs
vergütungen allgeID:einer Natur stützt, auf 
Erschwerniszulagen, . Gefahrenzulagen und 
eine Vergütung für Mehrdienstleistungen 
eben der genannten Landeslehrer. 

Für den Bundesbeamten gibt es bis zur 
Zeit keine MögliChkeit, . Mehrdienstzulagen 

für die Pension anrechenbar zu machen. Daher 
fühlten die Bundesbeamten berechtigterweise 
dne Benachteiligung gegenüber anderen 
Dienstnehmergruppen. So wurde in den letzten 
Jahren unter den Bundesbeamten die Forde
rung nach einer GleiChstellung mit anderen 
Dienstnehmergruppen unter Bezugnahme auf 
dese Mehrdienstleistungen immer stärker. 
Ich glaube, es ist riChtig, wenn ich sage, daß 
diese dadurCh hervorgerufen wurde, weil doch 
eine beträChtliche Arbeitsvermehrung im 
f.ffentlichen Dienst entstand, selbstverständ
lich auch hervorgerufen durch verschiedene 
Gesetzeserneuerungen und Gesetzesänderun
ren, denen arbeitsmäßig die Bundesbeamten 
in der Durchführung Rechnung zu tragen 
haben. Nicht unberücksichtigt bleiben darf 
r,udl, daß die Personalstände, nicht in allen 
Fällen so sind, wie sie eigentlich zur Abwick
lung des Arbeitsprozesses im Bundesdienst 
notwendig wären. 

Die GewerksChaft der öffentliCh Bedien
r:teten hat daher durch ihre Zuständigkeit 
einerseits und durch die Erkennung des Pro
blems andererseits Verhandlungen gefordert, 
und der damalige Finanzminister Professor 
Ur. Koren hat seine Zustimmung für diese 
Verhandlungen gegeben. 

Nun war aber eine Fülle von Vorarbeiten 
~:u leisten, um diese technisChe Abwicklung 
der Zusammenfassung der Gebühren und 
einer mögliChst gereChten Verteilung im Gut
haben des Pensionsbezuges zu erreichen. Man 
:::;uchte allenfalls nach der möglichst gerecb
~esten und auch insofern brauChbarsten 
Lösung •. damit nicht dadurch der Verwaltungs
apparat arbeitsmäßig noch vergrößert werden 
müßte. Das ist in diesem Falle auCh weitest
gehend verhindert worden. 

Es gebührt daher der BeamtensChaft der 
Ministerien und den Funktionären der Ge
werkschaft der öffentliCh Bediensteten auf
richtiger Dank,. die sich - man kann nicht nur 
sagen, durch Monate, man muß schon sagen, 
durch Jahre hindurch - bemüht haben, auf 
einen brauchbaren Nenner ZU kommen und 
letzten Endes eine Regierungsvorlage zu er
arbeiten, die heute auch bei uns zum Gesetzes
beschluß erhoben werden soll. 

In diesem Forderungsprogramm ist aber 
noch eine sehr wiChtige Sache unerledigt 
geblieben. Darf ich eine kleine Betrachtung 
in diesem BereiCh anstellen. 

Jene Bundesbeamten, die nach dem Gehalts
gesetz eine Zulage bezogen haben und in 
einen anderen Dienstzweig übergewedlselt 
sind, wo eine Zulage niCht vorgesehen ist, 
haben keine Möglichkeit, in dieses Speicher
system 'aufgenommen zu werden, obwohl sie 
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Mayer 
für diese Zulagen schon ihre Pensionsbeiträge 
entrichtet haben. 

Aber nicht allein jene Bundesbeamten, die 
in einen anderen Bundesdienstzweig über
wechseln, trifft es, sondern ich möchte ganz 
konkret eine Personengruppe herausnehmen, 
und das sind im besonderen die Pflichtschul
lehrer auf dem Lande. Warum gerade auf dem 
Lande, das werde ich später noch begründen. 

Es gelingt so manchem, in verhältnismäßig 
jungen Jahren eine Leiterstelle einer kleinen 
Volksschule zu bekommen und diese Leiter
steIle Jahre hindurch zu bekleiden. Dieser 
Mann beZiieht eine Leiterzulage, und dafür 
bezahlt er einen Pensionsbeitrag. Bei einer 
Veränderung, nicht aus dem Dienstzweig 
heraus, sondern nur bei einer örtlichen Ver
änderung an eine größere Schule - was 
menschlich verständlich ist und darüber hinaus 
auch eine familienbezogene Frage ist, denn 
wenn die Kinder eine höhere Sdmle besuchen, 
dann soll auch die Familie in der Näher einer 
solchen Schule leben können - gelingt es 
so einem Lehrer dann nicht immer, auch dort 
wieder die Leiterstelle zu erreichen. Er wird 
dann in den Ruhestand treten, ohne die 
Leiterzulage im letzten Bezug gehabt zu 
haben. Es wird ihm aber für den Zeitraum, 
wo er eine Leiterzulage bezogen und Pen
sionsbeiträge bezahlt hat, nichts vergütet 
werden. Das gilt sowohl für die Vergangen
heit als auch für die Zukunft. Für diese Per
sonengruppen ist nach dem derzeitigen Ge
setzesstand des Gehaltsgesetzes und auch des 
heute zu beschließenden Gesetzes keine Mög
lichkeit offen. 

Ich habe deswegen die Personengruppe der 
Lehrer herausgenommen,· weil wir in den 
Ländern doch oft noch sehr entlegene Schulen 
haben, deren Leiter davon betroffen waren 
und auch in Zukunft davon betroffen sein 
werden. Es ist ja sehr schwer, dort Lehrer 
hinzubringen und sie dann auch noch für eine 
längere Zeit zu halten. Deswegen, glaube ich, 
müßte ein besonderes Augenmerk auf eine 
Regelung dieser Angelegenheit gelegt wer
den. 

Meiner Meinung nach gibt es auch einen 
Ausweg. Man könnte eventuell eine ähnliche 
Regelung heranziehen, wie es bei der Sicher
'heitsexekutive mit der Wachdienstzula-ge der 
Fall ist. Während bei der Dienstzulage das 
gleiche der Fall ist, wie ich es für jene 
Personengruppen erwähnt habe, die in einen 
anderen Dienstzweig überwechseln und da
durch dieser Dienstzulage verlustig werden, 
so ist ein anderes System 'bei der Wach
dienstzulage. Und ein ähnlicher Weg könnte 
zur Beseitigung der von mir aufgezeigten 
Härten sicher auch gefunden werden, nachdem 

ja in den einzelnen Landessektionsleitungen 
dieser Gewerkschaftszweige diese Fragen 
schon diskutiert und die ·Fortderungen nach 
Einibezie'hung dieser Zula·ge gestellt worden 
S'ind. 

Ich halte es daher für berechtigt, wenn man 
von dieser Stelle aus heute sagt, daß wir 
verlangen müssen, daß diese Verhandlungen 
für eine Möglichkeit der Einbeziehung dieser 
Zulage in der nächsten Zeit aufgenommen 
werden. 

Im großen und ganzen sind wir sehr stolz, 
daß es zu dieser Zusammenfassung der Spei
cherung und der möglichen Verwertung der 
Mehrdienstleistungen durch dieses Gesetz ge
kommen ist, daß eine lange und zielstrebige 
Zusammenarbeit von GewerksChaft und Ver
waltung einen wesentlichen Erfolg für die 
Bundesbediensteten gebracht hat. Aber ich 
möchte noch einmal anmerken, daß diese 
vielleicht letzte Frage im gesamten Zulagen
system in der nächsten Zeit noch geregelt 
werden muß. 

Den drei zur 'Debatte ,stethenden Gesetzen 
gibt die OVP-Fraiktion im Bundesrate selhr 
gerne die Zustimmung. (Beifall bei der OVP 
und bei Bundesräten der SPO.) 

Vorsitzender: Zu Wort ist ferner gemeldet 
Herr Bundesrat Seidl. ICh erteile es ihm. 

Bundesrat Seid! (SPO): Hohes Haus I Ver
ehrte Damen und Herrenl Die vorliegenden 
und zur Diskussion stehenden Gesetzesbe
schlüsse des Nationalrates, die sich damit' 
beschäftigen, Nebengebühren für verschiedene 
Mehrdienstleistungen pensionsfähig zu 
machen, haben eine sehr lange und überaus 
interessante Entwicklungsgeschichte. 

Als am 2. September 1911 die vier Gewerk
schaften des öffentlidlen Dienstes mit der 
Bundesregierung, mit den Vertretern. der 
Bundesländer und mit den Vertretern des 
Städtebundes und des Gemeindebundes ein 
neuerliches Vierja'hresabkommen unterzeich
neten, haben diese Gewerkschaften nicht nur 
eine etappenweise Erhöhung der Bezüge, ver
bunden mit einer Wertsicherung , sondern 
weitere für die öffentlich Bediensteten sehr 
wesentliche Punkte sichergestellt. Ein vor
rangiges Anliegen war vor allem, eine be
stehende Rechtslücke zu schließen, daß nämlich 
gewisse Nebengebühren nicht pensionsfähig 
sind. 

Man muß sich vor Augen halten, daß der 
Dienstgeber den Bezug für eine erbrachte 
Leistung verschieden aufteilen kann. Er kann 
einen Teil dieses Bezuges in eine gewisse 
Staffel einbauen und einen Teil unter dem 
Titel "Nebengebühren" geben. Zusammen 
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Se1dl 
gesehen ist es aber eine Entschädigung, ein 
Bezug für eine erbrachte Leistung. Wenn man 
sich weiter vorstellt, daß der pragmatische 
Bedienstete beim Ubergang vom aktiven zum 
Ruhestandsverhältnis aller Nebengebühren 
und finanzieller Leistungsentschädigungen 
entblößt wird und auch vom übriggebliebeneQ. 
Schemabezug noch ein Fünftel verliert - unter 
der Voraussetzung, daß er die volle Pensions
bemessungsgrundlageerreicht hat -, dann 
erkennt man, daß hier ein Unrecht geschieht. 

Während die unter privatrechtlichen Dienst
verhältnissen stehenden Vertrags bediensteten 
des Bundes bestimmte, nicht alle Arten von 
Nebengebühren dem ASVG zufolge in die 
Pension eingerechnet bekommen, bestehen 
für die Beamten, deren DIenstverhältnis ein 
öffentlich-rechtliches ist, bis zum Augenblick 
noch keine einschlägigen gesetzlichen Rege
lungen. Sie werden durch die Gesetzesbe
smlüsse, über die jetzt diskutiert wird, erst 
geschaffen und in Kürze rechtskräftig werden. 

Ein besonderes Problem ergab sich aus dem 
Umstand, daß Nebengebühren nicht so wie 
der Gehaltsbezug im letzten Monat der akti
ven Dienstzeit den hömsten oder zumindest 
den für die Berufslaufbahn repräsentativsten 
Ansatz haben müssen. Es galt daher, ein 
ganz neues System zu finden, durch welches 
die wäh:rend der gesamten öffentlichen Dienst
zeit bezogenen Nebengebühren erfaßt und 
nach einem gerechten Berechnungsschlüssel 
pensionswirksam werden. 

Wenn ich hier den Ausdruck "Nebenge
bühren" gebrauche, so will ich darunter im 
besonderen die finanziellen Entlohnungen für 
tatsächlich erbrachte Mehrdienstleistungen, 
Gefahrenzulagen, Erschwerniszulagen ver
standen wissen. Es versteht sich natürlich von 
selbst, daß Aufwandsentscb.ädigungen, wie 
beispielsweise Entschädigungen auf Grund 
der Reisegebührenvorsduiften, nicht ruhe
genußwirksam werden können. Für qualitative 
Mehrdienstleistungsvergütungen wird eine 
eigene, von den vorliegenden Gesetzesbe
schlüssen völlig unabhängige rechtliche Ver
ankerung zu suchen sein. Sie ist zurzeit noch 
nicht restlos gefunden. 

Nebengebühren nach der von mir definierten 
Art werden nun nach dem Nebengebühren
zulagengesetz hinsichtlich der Ruhegenaß
bemessungsfähigkeit zu behandeln sein. 

Für das vorliegende Nebengebührenzu
lagengesetz konnte eine 1967 für das Bundes
land Wien geschaffene landesgesetzliche Rege
lung als Muster dienen. Wenn auch das heute 
vorliegende Nebengebührenzulagengesetz 
dem Vorbild des Wiener Landesgesetzes nicht 
in allen Punkten folgt, so entspricht es doch 
zumindestens der Grundkonzeption. 

Ich habe bereits gesagt, daß ein neues 
System gefunden werden mußte, das es er
möglicht, die gesamten Nebengebühren wäh
rend der aktiven Dienstzeit zu erfassen. Die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
wollten jedenfalls vermeiden, daß der Zufalls
wert des letzten Bezugsmonats von Neben
gebühren für die Ruhegenußbemessung be
stimmend ist. Wenn ich es ganz offen aus
spreche: Man wollte nicht, daß man hinsicht
lich des Niederschlages von Nebengebühren 
auf den Ruhegenuß Regie führen kann, indem 
in einer Letztphase Nebengebühren gewährt 
beziehungsweise nicht gewährt werden. 

Dem Nebengebührenzulagengesetz zufolge 
werden alle von mir eingangs umschriebenen 
Nebengebühren im Zeitpunkt des Bezuges 
erfaßt, in Nebengebührenwerte umgerechnet 
und gespeichert. Die Speicherung der Neben
gebührenwerte stellt im heutigen Zeitalter des 
Computers sicherliCh kein Problem dar. Ein 
Nebengebührenwert wird mit 1 Prozent des 
Gehaltsansatzes der 2. Gehaltsstufe der 
V. Dienstklasse errechnet. Damit ist auch eine 
gewisse Wertsicherung der bezogenen Neben
gebühr für die Ruhegenußbemessung garan
tiert. Das ist einer der Faktoren, die für die 
Bemessung einer Ruhegenußzulage maß
gebend sind. Der andere Bemessungsfaktor 
ist, ganz schlicht und einfach gesagt, die An
zahl der Monate, in denen pensionsfähige 
Nebengebühren bezogen wurden. 

Den von verschiedenen Seiten erhobene.n 
Vorwurf, vor allem den Vorwurf den Gewerk
schaften gegenüber, daß das Verfahren, das 
man hier konstruiert, zu umständlich, zu 
unübersichtlich ist, kann man mit gutem 
Gewissen widerlegen. Bei den Verhandlungen 
mit der Bundesverwaltung über die Schaffung 
des vorliegenden Nebengebührenzulagenge
setz es waren unter anderem auch FaChleute 
der EDV-Anlagen anwesend, und diese Fach
leute haben ausdrüddich die gesetzliChe Rege
lung, wie sie nun vorgesehen ist, als com
putergerecht befunden. 

Daß mit dem Inkrafttreten des Nebenge
bührenzulagengesetzes die öffentlich Bedien
steten von den ruhegenußfähigen Nebenge
bühren auch einen Pensionsbeitrag zu leisten 
haben, versteht sich von selbst. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Ich möchte mich noch mit einer Bemerkung 
befassen. Ich habe der "Parlamentskorrespon
denz" vom 24. 11. 1971, 7. Bogen, entnehmen 
können, daß der Herr Abgeordnete zum 
Nationalrat Sandmeier von der OVP betonte, 
daß es der damalige Finanzminister Dr. Koren 
gewesen sei, der "grünes Licht" für die Ver
handlungen zwischen Verwaltung und Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes gab. 
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Seid! 
Mein verehrter Herr Vorredner hat ebenfalls Materie angenommen haben. Unser Dank gilt 
darauf hingewiesen. aber auch der heutigen Bundesregierung, die 

Ich glaube, daß dazu etwas gesagt werden'! ihr in der Regierun!!serk~ärung gegebenes 
muß. Die Gewerkschaft der Gemeindebedien- Versprechen so rasch emgelost hat. 
steten war es, die bereits im Dezember 1965, Wir haben nur ein Anliegen, nämlich daß 
nachdem es völlig aussichtslos war, beim dieses Gesetz, wenn es den Bundesrat passiert 
Bund durchzukommen, an den Osterreichi- hat, sehr rasch in das Bundesgesetzblatt 
sehen Städtebund mit der Forderung heran- kommt und kundgemacht wird, sodaß der 
getreten ist, Nebengebühren für den Ruhe- Tag, der als Stichtag für die Pensionsbeitrags
genuß anrechenbar zu gestalten. Der personal-!leistung maßgeblich ist, wirklich rechtzeitig 
ausschuß des Osterreichischen Städtebundes eingesetzt werden kann und nicht erst später 
bejahte im Gegensatz zum Bund grundsätzlich dann in einem Nachziehverfahren die Beiträge 
diese Forderung und setzte zur Ausarbeitung eingefordert werden. 
v?n Vorschl~gen einen Arbeitsau~schuß ein. Meine Fraktion wird den vorliegenden 
DIeser Arbeitsausschuß erstellte 1m Zusam- Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates die 
menwirken mit der Gewerkschaft der Ge- Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO und 
meindebediensteten die Grundsätze über die bei Bundesräten der OVP.) 
Anrechnung von Nebengebühren, die letztlich I 
im Wiener Ruhe- und Versorgungsgenuß- Vorsitzender: Es liegen keine weiteren 
Zulagengesetz ihren Niederschlag fanden. Das Wortmeldungen vor. Die Debatte ist geschlos
Wiener Ruhe- und Versorgungsgenuß-Zu- sen. 
lagengesetz wurde vom Wiener Landtag am Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
14. Juli 1967 beschlossen. I Schlußwort? - Er verzichtet. 

Kurz vor di~sem Beschluß, und zwar am Wir kommen zur Abstimmung. 
5. 7. 1967, hat das Bundesministerium für. ... 
Finanzen der Wien er Landesregierung schrift- Bel der getre!mt durchgefuhrten A b s t 1 ~-
lich mitgeteilt, daß es gezwunen sei, wegen m u. n g beschlIeßt d~r Bundesrat, ~egen dIe 
der zu erwartenden Beispielsfolgerungen dreI. Gesetze~beschlusse des NatlOnalrates 
schwerste Bedenken geltend zu machen. Die k eIn e n EIn s p r u c h zu erheben. 
Einwände des Bundesministeriums für Finan-
zen führten dazu, daß die damalige Bundes- 12. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
regierung unter Bundeskanzler Dr. Klaus dem vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
Gesetzesbeschluß des Wiener Landtages die gesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959 
gemäß § 3 Abs. 1 des Verfassungs-Ubergangs- geändert wird (636 und 647 der Beilagen) 
gesetzes 1920 erforderliche Zustimmung vor-. . 
erst nicht erteilte. Erst fast ein Jahr später, VorsItzender: Wu gelange.~ nun zum 
und zwar am 2. Juli 1968, stimmte die f 12. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
damalige Bundesregierung dem Wiener Ge-I· Umsatzsteuergesetzes 1959. 
setzesbeschluß zu, sodaß dann das Wiener Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin-
Ruhe- und Versorgungsgenuß-Zulagengesetz. ger. Ich bitte um den Bericht. 
erst am 7. August 1968 im Wien er Landes
gesetzblatt kundgemacht werden konnte. 

Berichterstatter Habringer: Hohes Haus! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 

Vom damaligen Ressortchef des Bundes- Nationalrates soll vor allem eine Anpassung 
ministeriums für Finanzen wurde eher eine I des Umsatzsteuergesetzes 1959 an inzwischen 
Stop-Tafel aufgestellt, so glaube ich, als eingetretene Änderungen auf dem Gebiete der 
"grünes Licht" g,eg'elben. Antidumpinggesetzgebung, des Zollwesens 

und des Marktordnungsgesetzes erfolgen. 
Heute kann ich zusammenfassend sagen, Weiters soll Frucht joghurt und Fruchtmil& in 

d~ßes de~ Gewerkschaften des öff~nt1ichen den begünstigten Steuersatz einbezogen wer
DIenstes mIt der Schaffung des vorlIegenden den. Ferner soll zwei- oder mehrseitig be
~ebenge~ührenzulagengese~zes gelungen ist, I hauenes Holz (nli.cht imprägni.ert) von der 
emen weIteren, und zwar emen sehr wesent- Ausschlußliste ,gestrichen werden. Im Zu
lichen Meilenstein in der Entwicklung des I sammenhang damit ist im Verordnungswege 
~esold~gs- .und des Pensionsrechtes der I vorgesehen, ab 1972 die Einfuhr von Kantholz 
offenthch BedIensteten zu setzen. der Ausgleichsteuer zu unterwerfen. Durch 

Unser Dank gilt allen ohne Ausnahme, die! diese bei~en Maßnahmen wi~d das .?e?auene 
daran mitgewirkt haben dieses Gesetz ent-I Kantholz m der Ausfuhr vergutungsfahlg. 

, I 

stehen zu lassen. Er gilt besonders den Bearn- i Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
ten, soweit sie sich einer systemgerechten I Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
Behandlung dieser ohne Zweifel nicht leichten 11971 in Verhandlung genommen und ein-

305. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 34

www.parlament.gv.at



8492 Bundesrat - 305. SitzUng - 21. Dezember 1971 

Habrlnger 
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 2. Dezember 1971 betreffend ein Zollabkom

men über die vorübergehende Einfuhr von 
Als Ergebnis seiner Beratung.'! stellt der' 'wissenschaftlichem Gerät wird kein Einspruch 

Finanzausschuß somit den An t rag, der erhoben. 
Bundesrat wolle beschließen, gegen den ge-
nannten Gesetzesbeschluß keinen Einsprudl Vorsitzender: Danke. 
zu erheben. Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 

Vorsitzender: Danke. schreiten zur Abstimmung. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. Wir Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
schreiten zur Abstimmung. Bundesrat, gegen den Beschluß des National

rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 
Bei der A b s tim m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
erheben. 

13. Punkt: Besdllu.8 des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend ein Zollabkom
men über die vorübergehende Einfuhr von 
wissenscbaftlidlem Gerät (648 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Zollabkommen 
über die vorübergehende Einfuhr von wissen
schaftlichem Gerät. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Schwarzmann: Hohes Haus! 
Durch das vorliegende - im Rahmen des 
Rates für die Zusammenarbeit auf dem Ge
biete des Zollwesens unterzeichnete - Ab
kommen soll die vorübergehende Einfuhr von 
Geräten zur wissenschaftlichen Forschung 
sowie die Zollabhandlung der Ersatz- und 
Zugehörteile zu solchen Geräten geregelt 
werden. 

Infolge der bereits jetzt in Osterreich gelten
den zollgesetzlichen Bestimmungen liegt die 
Bedeutung der Annahme dieses Abkommens 
nicht so sehr in der Schaffung von Begünsti
gungen für die Einfuhr, als vielmehr darin, 
den aus Osterreich vorübergehend ausgeführ
ten Geräten in den Bestimmungsländern die 
Vorteile des Abkommens zu eröffnen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abkommens die Erlassung eines 
besonderen Bundesgesetzes im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur 
Uberführung des Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforder
lich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

14. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend eine Empfehlung 
vom 9. Juni 19'10 des Rates für die Zusamm~n
arbeit auf dem Gebiete des ZoUwesens hin
sichtlich der Änderung des Zolltariisdlemas 
Hir die Einreihung der Waren in die Zolltarife 

(649 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
14. Punkt der Tagesordnung: Empfehlung des 
Rates für die Zusammenarbeit auf dem Ge
biete des Zollwesens hinsichtlich der Ände
rung des Zolltarifschemas für die Einreihung 
der Waren in die Zolltarife. 

Berichterstatter ist wiederum Herr BunJdes
rat Schwarzmann. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Schwarzmann: Hohes Hausl 
Die für Osterreich am 11. September 1959 in 
Kraft getretene Konvention über das Zoll
tarifschema für die Einreihung der Waren in 
die Zolltarife hat bereits durch drei Empfeh
lungen des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens Änderungen 
erfahren. Die nunmehr vorliegende Empfeh
lung des Rates vom 9. Juni 1970 s5>l1 vor allem 
der technischen Entwicklung und den daraus 
resultierenden Mängeln des Zolltarifschemas 
Rechnung tragen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung der Empfehlung die Erlassung eines 
besonderen Bundesgesetzes im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungs gesetz zur 
Uberführung des Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung notwendig. Ein 
diesbezüglicher Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates liegt in Form der 7. Zolltarifgesetz
novelle bereits vor. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20~ Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend eine Empfehlung 
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Schwarzmann 
vom 9. Juni 1970 des Rates für die Zusammen
arbeit auf dem Gebiete des Zollwesens hin
sichtlich der Änderung des Zolltarifschemas 
für die Einreihung der Waren in die Zolltarife 
wird kein Einspruch erhoben. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j ne n Ein s p r u c h zu er
heben. 

16. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes

Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir schrei- gesetz, mit dem das ZolltarHgesetz 1958 
ten zur Abstimmung. neuerlich geändert wird (8. ZolltarHgesetz-

Vorsitzender: Danke. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der novelle), samt Anlage (651 der Beilagen) 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National- Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 16. Punkt der Tagesordnung: 8. Zolltarifgesetz

novelle. 
15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1911 betreUend ein Bundes
gesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 1958 
neuerlich geändert wird (7. Zolltarifgesetz-

novelle), samt Anlage (650 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
15. Punkt der Tagesordnung: 7. Zolltarifgesetz
novelle. 

Audl zum 15. Punkt ist Berichterstatter 
Herr Bundesrat Sdlwarzmann. Idl bitte um den 
Beridlt. 

Berichterstatter Scb.warzmann: Hoher Bun
desratl Durch den vorliegenden Gesetzesbe
sdlluß des Nationalrates soll ,die im § 3 des 
Zolltarifgesetzes festgelegte Bindung der 
Gewicht- und Stückzollsätze an die Parität des 
Schillings zum Feingold zweckmäßiger gestal
tet werden. Dies erwies sidl im HinbliCk auf 
die im Mai 1911 erfolgte Aufwertung des 
Schillings zum Feingold als notwendig. 

Ferner soll im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz der Empfehlung 
des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete des Zollwesens vom 9. Juni 1910 über 
die Änderung des Zolltarifsdlemas - deren 
Ratifikation durch Osterreidl beabsichtigt ist 
(649 der Beilagen) - Rechnung getragen wer
den. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1911 in Verhandlung genommen und einstim
mig besdllossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz. mit dem das Zolltarifgesetz 
1958 neuerlich geändert wird (7. Zolltarif
gesetznovelle), samt Anlage wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke schön. 
Keine Wortmeldung. Wir schreiten zur Ab

stimmung. 

Wiederum ist Berichterstatter Herr Bundes
rat Schwarzmann. Ich bitte um den Beridlt. 

Berichterstatter Schwarzmann: Hohes Hausl 
Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch
tigt, für Maschinen, Apparate, Geräte und 
bestimmte Fahrzeuge Zollbegünstigungen ein
zuräumen, falls diese Waren in Osterreich 
nicht bedarfsdeckend hergestellt werden. 

Durch den vorliegenden Gesetzeshesdlluß 
des Nationalrates soll die Vorgangsweise bei 
der Gewährung dieser Zollbegünstigungen 
vereinfacht und beschleuni.gt werden. Dies soU 
sowohl durch den Wegfall der sogenannten 
Maschinenkommission als audl durch Möglich
keiten einer Delegierung erreicht werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständlidle 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig besdllossen, dem Hohen Haus zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzaussdluß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 
1958 neuerlidl geändert wird (8. Zolltarif
gesetznovelle), samt Anlage wird kein Ein
sprudl erhoben. 

Vorsitzender: Danke. 

Es hat sich niemand zum Wort gemeldet. 
Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
erheben. 

17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die Liste XXXII - Osterreidl 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
men (GA TI) abgeändert wird, samt Anlagen 

(652 der Beilagen) 

305. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 34

www.parlament.gv.at



8494 Bundesrat - 305. Sitzung - 2l. Dezember 1971 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
11. Punkt der Tagesordnung: Abänderung der 
Liste XXXII - Osterreich zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT). 

Berichterstatter ist nochmals Herr Bundesrat 
Schwarzmann. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Schwarzmann: Hohes Haus! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen einige im Rahmen des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
vereinbarte Zolltarifregelungen mit Wirksam
keit vom 1. Jänner 1972 geändert werden. Es 
handelt sich dabei lediglich um eine An
passung des Tarifwortlautes an die in der 
Brüsseler Zolltarifempfehlung beziehungs
weise der 7. Zolltarifgesetznovelle vorge
sehene. neue Nomenklatur. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1971 in Verhandlung genommen und einstim
mig -beschlossen, dem Hohen Haus zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Liste XXXII -
Osterreich zum Allgemeinen Zoll- und Han
delsabkommen (GATT) abgeändert wird, samt 
Anlagen wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir schrei
ten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

18. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 

geändert wird (653 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
18. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Einkommensteuergesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin
ger. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Habringer: Hohes Haus! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll § 33 ades Einkommen
steuergesetzes dahin ,gehend geändert werden, 
daß ab 1972 alle Personen, die erstmalig eine 
Ehe schließen, als Abgeltung für. die 'außer
gewöhnliche Belastung, die mit einer Haus
standsgründung verbunden ist, einen Betrag 

von je 7500 S erhalten. iEin entsprechender An
trag ist heim Wolhnsitzfinanzamt innerlhalb 
einer Frist von 12 Monaten nach der Verehe
lichung zu stellen. 

Der Finanzausschuß hat diese Vorlage in 
seiner Sitzung vom 20. Dezember 1971 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Haus zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen, gegen den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Kubanek. Ich bitte, das Wort zu ergreifen. 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO): Hoher 
Bundesrat! Meine Damen und Herren I Mit 
der vorliegenden Novellierung des Einkom
mensteuergesetzes wird die seit vielen Jahren 
bestehende und zum Teil sehr problematische 
Förderung der HausstandsgTÜndung in einer 
neuen und, wie wir meinen, gerechteren und 
für die jungen Ehepaare rascher wirksam 
werdenden Form geregelt. 

Nicht erst heute, sondern schon immer ist es 
so, daß der größere Teil der jungen Leute, die 
den Bund fürs Leben schließen, einen eigenen 
Hausstand, eine Familie gründen wollen, nicht 
damit rechnen kann, von den Eltern eine 
reichhaltige oder gar eine komplette Woh
nungsausstattung zu bekommen, weil die 
meisten Eltern nicht so finanzkräftig sind. 

Wir haben aus eigenem Erleben noch gut in 
Erinnerung, wie mühselig es war, Stück für 
Stück für den eigenen Haushalt zusammen
zutragen. Wir können daher sehr gut ver
stehen, daß sich die jungen Brautleute sehr 
über die Starthilfe von 15.000 S freuen, die 
ihnen durch die erste sozialistische Regierung 
versprochen wurde, welches Versprechen von 
der zweiten sozialistischen Regierung so rasch 
eingelöst wird. 

Die Anfragen bei den Finanz- und Standes
ämtern, wann mit der Auszahlung des Barzu
schusses zur Hausstandsgründung zu rechnen 
ist, laufen - wir haben sehr viele Berichte 
darüber - seit Wochen bei diesen Ämtern ein 
und sind eine Bestätigung des großen Inter
esses, das bei den jungen Menschen draußen 
herrscht. 

Die bisherige Form der Begünstigung für 
junge Eheleute bei der Hausstandsgründung 
lag, wie wir alle wissen, in einer Steuer
abschreibung. Erstmals verheiratete Ehepaare 
konnten die Kosten beziehungsweise zumin-
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Hennine Kubanek 
dest einen Teil der Kosten für die Einrichtung 
ihres neugegründeten gemeinsamen Hausstan
des bis zu 60.000 S steuerlich als Abzugsposten 
geltend machen, entweder zur Gänze innerhalb 
der ersten zwölf Monate oder in fünf gleichen 
Jahresbeträgen von 12.000 S in den folgenden 
fünf Jahren. 

Dieses Verfahren, meine sehr Verehrten, 
zeigte aber sehr bald unerfreuliche Mängel 
und Ungerechtigkeiten. Für viele brachte es ja 
überhaupt gar keine Hilfe, weil sie die Begün
stigung wegen zu geringen Einkommens und 
einer daraus resultierenden zu geringen 
Steuerleistung gar nicht in Anspruch nehmen 
konnten. 

Es wurde kritisiert - aber auch von jenen 
kritisiert, die die Abschreibung in Anspruch 
genommen haben -, daß die Auslegung des 
Begriffes der begünstigten Einrichtungsgegen
stände dem Gutdünken des einzelnen Finanz
beamten und den Finanzämtern überlassen 
wurde, sodaß es von diesen abhing, welche 
Rechnungen über Haushaltsgegenstände aner
kannt wurden. 

Auch die Belegvorlage wurde als arge Be
lästigung empfunden, weil sie ja eigentlich 
einen Einbruch in die Privatsphäre des Steuer
zahlers darstellte. 

Trotz der heutigen Weihnachtsstimmung 
muß ich doch einfügen, daß gerade Sie von 
der rechten Seite dieses Hauses bei anderen 
Gelegenheiten immer wieder betonen, daß die 
Privatsphäre des Staatsbürgers unantastbar 
ist. Aber in diesem Falle gilt das anscheinend 
nicht. (Bundesrat B ü r k 1 e: Das Beispiel ist 
an den Haaren herbeigezogen!) 

Wir wissen aber auch aus Erfahrung, daß 
Anträge auf· Steuer abschreibung beim Finanz
amt für den einfachen Staatsbürger ohne buch
halterische Kenntnisse nicht immer sehr ein
fach ,sind. Es macht für manche schon Schwie
rigkeiten, die Steuerkarte vom Betrieb anzu
fordern, weil sich oft das Lohnbüro nicht am 
gleichen Ort mit dem Arbeitsplatz befindet. 
Oft verursacht der Weg zum Finanzacrnt einen 
großen Zeitverlust, weil sich das Finanzamt 
ebenfalls sehr oft weder am Wohnort des 
Antra·gsteUers noch am Arbeitsort befindet. 
Gerade die Pendler sind davon sehr betroffen. 

Die Begünstigung wurde aber sicher von 
jenen voll ausgeschöpft, die sich einen Steuer
berater leisten konnten. Das waren nicht immer 
jene, die eine Förderung am notwendigsten 
'brauchten. 

Es ist daher s.ehr zu begrüßen, daß die Er
langung der Heiratshil'fe verwaltungsmäßig 
künftig so einfach gehandhabt wird. Man 
braucht nicht mehr mit einem P.aket von Rech-

nungen auf dem Finanzamt zu erscheinen; es 
genügt die Vorlage der Heiratsurkund,e, aus 
der die Schließung der Erstehe der bei den oder 
zumindestens eines der Brautleute hervorgeht. 
Somit bedeutet die Gewä!hrung eines Barbe
trages eine Verwaltungsvereinfachung für die 
Finanzämter und für die Lohnverrechnung in 
den Betrieben sowie den Wegfall d-er Ver
pflichtung für die jungen Ehepaare, jedes Jahr 
wieder einen Antr,ag 'beim Finanzamt stellen 
zu müssen. 

Meine Damen und Herren! Das ist die e'ine 
positive Seite unserer Bemühung·en, den jun
gen Familien zu helfen. Ausschlaggebend -aber 
für uns war, daß alle jungen Brautpaar,eeine 
staatliche Hilfe zur Hausstandsgründung er
halten sollen. Keines soll von dieser Begünsti
gung ausgeschlossen 'bleiben. 

Daß das derzeitig·e System wirklich unsozial 
war, geht schon daraus' hervor, daß von 
41.689 Eheschließenden im Jahre 1970 nur 
23.000 die Steuerbegünstigung in Anspruch 
genommen haben. Das beweist doch, daß fast 
die Hä,llfte nichts bekommen hat. Daher ist 
der Vorschlag der sozialistischen Regierung 
unserer Meinung nach geflechter, weil er da
für sorgt, daß jedes junge Ehepaar gleich viel 
bekommt. 

Das hat alber nichts mit Gleidun'acherei der 
Persönlichkeit des einzelnen zu tun, wie es 
einige Abgeordnete Ihrer Fraktion im Hohen 
Hause in die Debatt,e geworfen haben, denn 
schon im Staatsgrundgesetz heißt es: "Vor 
dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich". 
Daraus kann man aber auf keinen F,all ablei
ten, daß, wenn der eine ein höheres Einkom
men hat (Bundesrat B ü r k 1 e: Und dafür 
natürlich mehr Steuer zahlt/), er für dieselbe 
Leistung ,einen höheren staatlichen Zuschuß 
erhaUen muß, als der andere, 'der weniger 
verdient. 

Mit der Beihilfe von 15.000 S in har weitet 
sich der Kreis der Anspruchsberechtigten ent
scheidend -aus. Nun werden auch jene geför
dert, deren Einkommen so gering ist, daß sie 
überhaupt keine Steuer bezahlen, weiters die 
Söhne von Bauern und Gewerbetreibenden, 
die im elterlichen Betrieb mitarbeiten, selbst 
aber nicht steuerpflichtig sind, und schließlich 
auch junge Ehepaare, die noch in AuSbildung 
begriffen ,sind, zum Beispiel die Studenten. 

Es ist die Diskussion darüber entbrannt, 
ab welcher Einkommensgrenze die Beihilfe 
von 15.000 S einen finanziellen Vorteil mit 
sich bringen würde. Die Diskussion darüber 
wurde ja nicht erst im Nationalrat 'abg·eIführt, 
sie hat bereits vor dem 10. Oktober im Wahl
kamp[ eine Rolle gespielt und hat bereits die 
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Hermine Kubanek 
W a'hlwerbung.s-Uberwachungskommission be
schäftigt. Diese 'hat eindeutig festgestelH, daß 
bis zu einem steuerpflichtigen Bruttoeinkom
men von etwa 5250 S die Betreffenden, sofern 
sie ansonsten überhaupt nichts von der Steuer 
absetzen, keine anderen Freilbeträg,e. haben, 
der Gruppe BIO zugehörig sind, mit dieser 
Regelung noch immer besser dran sind, daß 
es aber mit jedem Steuerabsetzbetrag günsti
ger für sie wird. 

Ein Gutachter hat nachgewiesen, wieviel 
die Lohnsteuererspamlis ohne Berücksichti
gung anderer Steuerabsetzbeträge in fünf Jah
ren ausmacht. Bei laufenden monatlichen Be
zügen von 7000 S, 14mal im Jahr gerechnet, 
erbringt sie im Jahr 14.660 S, bei 8000 S 
15.851 S und bei 10.000 S 17.753 S. Bei 20.000 S 
monatlichen Einkommens machen die Ab
schreibungen in fünf Jahren 25.236 S aus. Ich 
glaube aber nicht, daß sehr viele junge Leute, 
die eine Ehe schließen, mit diesem Einkommen 
nach Hause gehen. 

Nach der Lohnstufenstatistik des Hauptver
bandes der Sozialversicherungsträger vom 
Feber 1971 verdienen zwei Drittel aller öster
reichischen Arbeitnehmer· - Arbeiter, Ange
stellte und öffentlich Bedienstete - weniger 
als 4700 S 'brutto monatlich. Unter den jungen 
Arbeitnehmern von 19 bis 30 Jahren, und das 
sind nun einmal die jungen Ehemänner und 
Ehefrauen, ist dieser Anteil zweifellos noch 
viel höher. Das sind, mit einzelnen Ausnah
men, fast alle. 

Ein Barbetrag von 15.000 S ist aber schon 
. deshalb viel günstiger, weil er für größere 

Anschaffungen auf einmal zur Verfügung 
steht. Würde ein junges Ehepaar, dessen 
Steuerersparnis durch den Steuerabsetzbetrag 
monatlich 250 Sausmacht - das sind in fünf 
Jahren ebenfalls 15.000 S -, bei der Heirat 
einen Kredit von 15.000 S aufnehmen und ihn 
in 5 Jahren von der monatlichen Steuererspar
nis zurüruuzahlen, so müßte es darüber 
hinaus noch rund 4000 S an Zinsen aufwenden. 
Hier beweist es sich wieder einmal: Wer 
schnell gibt, gibt doppelt. 

Unter BerückStichtigung all dieser Gesichts
punkte kann man berechtigt sagen, daß die 
Hausstandsgründungsprämie von 15.000 S für 
unsere jungen Osterreicher eine echte Start
hilfe bedeutet, daß damit aber gleichzeitig 
auch mehr soziale Gerechtigkeit im Vertei
lungsprinzip . eingeleitet wird. Wir geben da
her dieser Gesetzesnovelle gerne unsere Zu
stimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist ferner gemeldet 
Herr Bundesrat Ing. Gassner. Ich bitte, es zu 
ergreifen. 

Bundesrat lng. Gassner (OVP): Hoher Bun
desrat! Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Ich weiß gar nicht, wie ich heute zu 
der Ehre komme, in der zeitlichen Folge von 
zwei weiblichen Mitgliedern der SPO-Frak
tion im Bundesrat umrahmt zu werden. (Heiter
keit.) Eigentlich müßte ich da die Weihnachts
stimmung weiter ,anhalten lassen. Ich habe 
aber fast die Befürchtung, daß mir das niCht 
ganz gelingen wird. Da bin ich der Frau Kolle
gin Kubanek danIDbar, daß sie gesagt hat, 
daß sie die Weihnachtsstimmung ebenfalls ein 
biß ehen stören muß. 

Meine Damen und Herren! Die zur Behand
lung stehende Novelle zum Einkommensteuer
gesetz 1961 hätte unserer Meinung nach eine 
echte Tat im Sinne der Förderung von Jung
famiilien werden k'önnen, wenn sich die sozia
listischen Parlamentarier entschlossen hätten, 
einmal eine Ldee, welche von der Osterreichi
schen Votksparteikonzipiert wurde, mit zu 
unterstützen. Dazu waren sie aber nicht bereit. 

Ich gebe zu, daß man vielleicht ip.nerhalb 
der SPO im VOf!Wahlgeschehen daran dachte, 
für junge Familien etwas zu tun, umso mehr, 
als auch die Jusos, die Jungsozialisten, und 
der OGB sich bereits mit dem Problem der 
StarthHf.e für junge Eheleute be.schäftigten. 
Nur zu exakten Aussagen der gesamten Sozia
listischen Partei kam es in dieser Phase nicht. 
Vielleicht desha,bb, weil der Finanzminister 
daran dachte, daß damit sein Spielraum im 
Budget weiter eingeengt würde. 

Es mag Sie, meine Damen und Herren der 
Sozialistischen Partei, hart getroffen haben, 
als die OVP als erste Partei in der Gesamt
heit mit dem ikonJkreten Vorschlag an die 
Offentlichtkeit trat, allen Osterreichern, die sich 
das' erste Mal verehelichen, aus allgemeinen 
Mitteln eine Starthilfe für die Ehe zu geben. 

Wenn es auch bereits bisher durch die 
Steuerbegünstigung im § 33 ades Einkom
mensteuergesetzes 1967 vielen Ehepaaren 
möglich war, eine Steuerermäßigung durch die 
Anerkennung von 12.000 S durch 5 Jahre als 
außergewöhnliche Belastung zu erreichen, so 
war dies doch - bier gebe ich der Kollegin 
Kubanek völlig recht - gerade für die Bezie
her kleiner Einkommen eben wegen ihres 
geringen Einkommens keine echte Hilfe. 

Aus diesem Grund hat die OVP in ihre 
,,107 Vorschläge für Osterreich" einen aufge
nommen, welCher den jungen Eheleuten die 
Möglichkeit einräumen sollte, entweder vom 
Staat direkt einmalig eine Eheschließungsbei
hilfe zu erhalten oder - hier unterschieden 
sich die Auffassungen - so wie bisher die 
steuerliche Begünstigung in Anspruch zu neh
men. 
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Ing. Gassner 
Nachdem dies in der Offentlidlkeit bekannt 

wurde - dafür müßten ja eigentlidl vor allem 
die Jusos der OVP danken -, gaben audl 
Exponenten der SPO dazu Erklärungen ab, 
und wie man aus der weiteren Entwicklung 
entnehmen kann, entsdlloß sich auch die SPO
Spitze, zu handeln. Ich möchte dazu feststellen: 

Leider hat sidl die SPO unserer Meinung 
nicht angeschlossen, daß die Eheleute selbst 
entscheiden können, ob si·e eine Steuerbegün
stigung oder eine direkte Beihilfe für die Ehe
schließuIl!g wollen. Idl 'Sage Ihnen audl, 
warum: Die so groß angekündigten 15.000 S 
bringen zwar vielen Ehepaaren einen Vorteil, 
vielen aber ,auch einen Nachteil. Der Finanz
minister - beziehungsweise die SPO-Me'hr
heit - gibt gar nicht soviel aus dem Steuer
säckei, er verteilt 'hauptsächlich nur um, und 
das, möchte ich fast sagen, gesdlieht ,schon 
nach dem alten marxistischen Grundsatz, alles 
gJeich zu machen. Keiner darf'mehr haben, 
auch dann, wenn er noch mehr leistet in diesem 
Staate. (Bundesrat Hella Ha n z 1 i k: Es ist 
gerechter!) Darüber kann man streiten. Das ist 
Ihre Meinung. Meine Meinung und auch die 
Meinung der OVP dazu ist eine ander,e. 

Der OVPwar es gelungen, die SPO in Bewe
gung zu setzen. (Beifall bei der OVP. - Ironi
sche Heiterkeit bei der SPO. - Bundesrat 
Wall y: Einen schönen Gruß aus dem Trok
kendock!) Danke schön, wir geben den Gruß 
gerne zurück! 

Wie ungenau und wie unausgegoren diese 
Angelegenheit alb er noCh war, zeigt am besten 
die "Arbeiter-Zeitung" vom 7. September 1971. 
Nach Nestroy könnte man bei der SPO, zwi
sdlen Bunde,skanzler Kreisky und Finanzmini
ster Androsdl wählend, sagen: "I oder i", oder, 
in Abwandlung des alten Sprudlwortes "wenn 
die Lin'ke nidlt weiß, was die Rechte tut": 
Wenn der Redakteur nicht weiß, was auf der 
ersten und was auf der zehnten Seite steht. 
Auf der zehnten Seite ist nämlich neben dem 
Konterfei des Bundeskanzlers Kreisky in An
lehnung an den OVP-Vorschlag zu lesen: "Wir 
wollen jedem Paar bei der EheschließuIl!g für 
di.e Haushaltsgrundung einen staatlichen Zu
sdluß von mindestens 10.000 S verschaffen." 
Auf der ,ersten Seite alber steht - ich zitiere 
wieder aus der "Arbeiter-Zeitung" -: "Eine 
echte Starthilfe für junge Ehepaare: Androsch 
bietet 15.000 S bar auf die Hand." Der Finanz
minister hatte seinen Parteiobmann an einem 
Tag glatt überrundet. 

Nebenbei bemerkt, meine Damen und Her
ren: Mir wurde von' Ihrer Fraktion wiederholt 
vorgeworfen, die OVP lizitiere. Ich frage nur: 
Was war dann das? Lizitation innerhalb der 
spor (Zustimmung bei der OVP.) 

Inzwischen ht\lben wir uns in die'sem Punkt 
gefunden. Wir haben uns 'bereits vor der Wahl 
durch die Aussagen unserer Spitzenpolitiker 
darauf ,geeinigt, daß die Mindest'beihilfe für 
die jungen Eheleute 15.000 S betragen soll. 
Da sind wir uns einig. Das hat OVP-Bundes
parteiobmann Dipl.-lng. Schleinzer in der Fern
sehdiskussion mit dem SPO-Parteivorsitzen
den bereits fest'g,elegt, indem er erklärte: 
Wenn der Finanzminister die 15.000 S für 
finanzieIibar hält, wird auch die OVP dafür 
eintreten (Bundesrat Wall y: Er hat gesagt: 
. " werden wir nicht dagegen sein!), da wir 
der Meinung sind, daß die meisten jungen 
Bhepaare - hier ,gebe ich wieder der Kollegin 
Bundesrat Kubanek I1E!dlt - große finanzielle 
Leistungen bei der Gründung ihrer Ehe erbrin
gen müssen und deshalb die Hilfe des Staates 
gar nicht groß genug sein kann. 

Der Finanzminister nimmt also den einen 
etwas weg und gibt dafür den anderen etwas 
darauf. Gegen letzteres, meine Damen und 
Herren, haben wir gar nichts einzuwenden. 
Wir sind dafür, daß den sozial Schwächeren, 
den weniger Verdienenden, echte Staatsbei
hilfen für die Ehe zu gelben sind. Wir ha!ben 
aber etwas dageg·en, wenn man Leistungen, 
die der Staat erbracht hat, wie es in diesem 
Fall durch die Steuerbegünstigung gesmah, 
ohne mit der Wimper zu zucken wieder ent
fernt oder wegnimmt. Ich muß fast annehmen, 
daß die Sozialisten unter sozialer Gleichheit 
verstehen, dem einen etwas wegzunehmen 
und dem anderen etwas zu geben. (Wider
spruch bei der SPO.) 

Was für den Finanzminister das Wichtigste 
war: Er muß aus dem Staatshaushalt nimt 
so viel zuschießen. Die Eheschließungsbeihilfe 
reißt nur ein kleines Loch in das Budget des 
Finanzministers, die Umverteilung zu Lasten 
jener, welche dem Staat eine qualifizierte 
Leistung erbringen, ist gelungen. Sie haben 
mit dem Nachteil des einen den Vorteil des 
anderen finanziert. (Bundesrat Hella Ha n z-
1 i k: Das Unrecht ist aufgehoben worden!) Die 
einen bezahlen, was die anderen bekommen. 
Ich frage Sie: Wo ist hier die Leistung des 
Staates? Ich bin hier anderer Meinung. 

Ich weiß schon, es kommt dann bestimmt 
bei der Replik der Kollegin die Antwort: Es 
ist nicht so arg, das Durchschnittseinkommen 
- wir haben es ja gehört - in der Mitte 
dieses Jahres betrug nur 4300 S. Ich stelle aber 
fest, meine Damen, wenn ich Sie heute schon 
so oft zitiere - wenn ich auch persönlich 
sage, daß das an sich ungerecht ist -: Das 
Durchschnittseinkommen der Männer ist 
wesentlich höher. 

Die Grenze, wo die alte Regelung mit der 
Möglichkeit, einen Betrag von 12.000 S Jähr-
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lich auf fünf Jahre von der Steuer abzu- Sc hip an i: Es ist ja nicht drinnen in der 
setzen, besser ist, liegt - es wurde bereits Berechnung, daß die 15.000 S gleich ausge
genannt - bei 5250 S brutto im Monat. Ich zahlt werden!) Das ist das angebliche Ge
wiederhole: brutto, denn draußen in der schenk der SPO für die jungen Eheleute. 
Offentlichkeit wird sehr oft gesagt: Wieviel (Bundesrat Dr. S kot ton: Warum stimmen 
bekomme ich? 5250 S bekomme ich ja gar Sie dann dem Gesetz zu, wenn es so schlecht 
nicht. - Aber man denkt nicht daran, daß ist?) Das werde ich Ihnen noch sagen, Herr 
schon sehr viele Abzüge dabei sind. Also Kollege Dr. Skotton. Nur etwas Geduld; Nur 
brutto 5250 S. nicht so eilig I Weil es für 60 Prozent etwas 

Ich erlaube mir dazu die Feststellung, daß Besseres bringt, das habe ich auch gesagt. 
es viele junge Ehemänner gibt, die auch als Aber warum stellen Sie 40 Prozent schlechter 
qualifizierte Arbeiter qualifiziert hochstehende dabei? (Bundesrat Dr. S kot ton: Das stimmt 
Arbeit leisten, denken Sie zum Beispiel an ja gar nicht! Ihre Berechnungen stimmen 
Monteure, Fahrer von Baumaschinen oder nichtf) Aber ja. Das habe ja nicht ich fest
jene, die durch quantitative Mehrarbeit über gestellt, das stammt von der Kommission. 
5250 S brutto im Monat verdienen. Diesen Ich nehme also an - die Antwort ergibt 
haben Sie, meine Damen und Herren, die sich ja aus den Zwischenrufen, sie war auch 
Chance genommen, vom Staate mehr als in der Feststellung der Kollegin Hubanek ent-
15.000 S bei ihrer Eheschließung zu erhalten. halten -, daß nunmehr die jungen Eheleute 
(Bundesrat B e d n a r: Ja, aber erst in fünf das Geld bar auf die Hand bekommen. Ich 
Jahren!) Einverstanden, aber warum läßt man weiß das, auch unser Vorschlag lautete so, 
ihnen diese Chance denn nicht? Warum tut aber - das darf ich noch einmal feststellen
man das nicht? (Bundesrat Be d n a r: Weil der wesentliche Unterschied zwischen der Auf
das eine ungeheure Verwaltungsarbeit ist!) fassung der SPO und der der OVP ist: Wir 
Dieser Meinung sind wir nicht. Warum nimmt sind dafür, daß der Steuerpflichtige selbst die 
man ihnen etwas weg und gibt es den Wahl trifft, welchen Weg er gehen will, und 
anderen? - Und das sind immerhin, das be- ihm nicht der Staat, sprich in diesem Fall: 
stätigt auch das Urteil der Wahlwerbungs- die SPO, die Entscheidung aufzwingt. (Bundes
Uberwachungskommission - und der werden rat Dr. S kot ton: Die Armen!) Aber ich 
wir, glaube ich, alle mitsammen glauben -, weiß schon, von Demokratie reden ist leichter 
50 Prozent. Das heißt - nicht auf Grund als sie anwenden. Das ist mir "transparent" 
meiner Statistik, sondern auf Grund des geworden. (Heiterkeit bei der SPO. - Bundes
Urteils dieser Kommission -: Sie, meine rat Dr. S kot ton: Die 15.000 S lasse ich 
Damen und Herren, haben 40 Prozent der mir auch gerne "aufzwingen"!) Aber ja, wir 
jungen Eheleute mit diesem Gesetz schlechter gehen mit, wir lassen sie uns gar nicht auf
gestellt. (Bundesrat Dr. S kot ton: Das ist zwingen, wir sind bereit, hier den Weg ge
ja gar nicht wahr! Das stimmt ja gar nichtJ) "meinsam zu gehen. 
Das wurde von der Kommission festgestellt. Die Nationalräte Dr. Schwimmer, Dr. Neuner 
Die 60 Prozent haben mehr, und damit stellen 
Sie 40 Prozent schlechter. und Dr. Zittmayr haben im Nationalrat einen 

Abänderungsantrag eingebracht, der den jun-
Meine Damen und Herren I Bedenken Sie gen Osterreichem die Chance gelassen hätte, 

ferner, daß -erstens 50 Prozent der männlichen zwischen barem Geld auf die Hand oder 
Arbeitnehmer bereits am 1. 8. 1971 mehr als steuerlicher Abschreibung zu wählen. Die 
5082 S verdienen, zweitens, daß die Löhne sozialistischen Nationalräte haben diesen 
und Gehälter auf Grund des Preisaufttiebes Antrag niedergestimmt. Sie haben damit aber 
permanent weitersteigen, und drittens eine auch niedergestimmt, daß nur österreichische 
Milderung der Steuerprogression von der SPO Staatsbürger diese Elheschließung'slbeihHfe er
derzeit abgelehnt wird. (Bundesrat Dr. Anna halten sollen. Sie haben damit den Gast
Dem u t h: Kommt schon noch, nur Geduld!) arbeitern den Anreiz gegeben, auf der Durch
Das heißt, morgen werden es nicht mehr nur reise von ihrem Heimatland nach Deutschland 
40 Prozent sein, so wie heuer im September vorerst in Osterreich zu heiraten und vom 
festgestellt, denen es schlechter geht und die Staate 15.000 S zu kassieren. Ich habe weder 
daher eine schlechtere Regelung bekommen etwas dagegen, daß Osterreich ein Heirats
haben, sondern 50 Prozent, und, wenn Sie paradies wird, noch habe ich etwas gegen die 
weiterhin - ich hoffe, sie kommt, ich habe Gastarbeiter. Ich bin nur dagegen, daß ein 
es jetzt vernommen, ich frage mich nur, Auslän.der, der knapp drei Jahre in Osterreich 
wann - eine Senkung der Lohn- und Ein- seine Steuern bezahlt, einem Osterreicher, der 
kömmensteuer ablehnen, 60 Prozent und mehr auch viele andere Pflichten außer jener des 
der jungen Eheleute. Steuerzahlens gegenüber seinem Staat hat, 

Das, meine Damen und Herren, nennt die gleichgestellt wird. (Beifall bei der OVP:) Wir 
SPO "soziale Gerechtigkeit". (Bundesrat vertreten die Meinung, daß der österreichisdie 
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Staatsbürger vor allem bei sozialen Maß
nahmen, die aus Steuergeldern finanziert wer
den, auch mehr Rechte haben soll. 

Jetzt kommt wahrscheinlich die Feststel
lung: Darum muß ja auch die Person - das 
ist im Gesetz verankert -, also der Ausländer, 
um den Zuschuß zu erhalten, in Osterreich 
den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben. 
(Bundesrat Sc hip an i: Der erste Schritt zur 
EUlOpareifef Bundesrat Dr. Anna 
Dem u t h: Vollkommen richtig!) Wissen Sie 
auch, wie schwierig es ist, das festzustellen? 
Wissen Sie, wie viele verschiedenartige Auf
fassungen der obersten Gerichtshöfe es dazu 
gibt, Frau Kollegin? Sie machen die Zwischen
bemerkung: "vollkommen richtig". Wer wie 
ich viele Jahre in einer Gemeindewahlbehörde 
in einer Gemeinde am Rande von Wien tätig 
ist, wird mir bestimmt beipflichten, daß in 
mindestens 20 bis 30 Prozent der strittigen 
Fälle darüber, wo der Mittelpunkt der Lebens
interessen ist, eine Feststellung nicht möglich 
ist. Sehen Sie, deshalb befürchten wir auch 
hier das Ärgste. 

Herr Dr. Skotton! Vor die Wahl gestellt 
- Sie haben mich gefragt - derzeit - ich 
wiederhole: derzeit - 60 Prozent der jungen 
Menschen, welche heiraten wollen, einen 
besseren finanziellen Zuschuß zu geben oder 
nein zu sagen, haben wir uns für das erstere 
entschieden und stimmen deshalb dem Antrag, 
keinen Einspruch zu erheben, zu. 

Wir hoffen aber, daß sich die Sozialisten 
darauf besinnen, daß Geben seliger als Neh
men ist, und ihren Standpunkt, den sie derzeit 
einnehmen, überdenken, sodaß die von diesem 
Gesetz Benachteiligten wieder in ihre derzeit 
geltenden Rechte eingesetzt werden. (Beifall 
bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner 
gemeldet Frau Bundesrat Dr. Hawlicek. Ich 
erteile ihr dieses.' 

Bundesrat Dr. HUde Hawlicek (SPO): Hohes 
Haus! Sehr verehrte Damen und Herren! Weil 
es sich bei dieser Frage um ein so wichtiges 
Problem für die jungen Familien unseres 
Landes handelt, habe ich mich zunächst zu 
Wort gemeldet. Aber ich glaube, daß das 
auch aus dem Grund geschehen muß, weil die 
Volkspartei diesen Problemen so wenig Ver
ständnis entgegenbringt und, wie ich den Aus
führungen des Kollegen Gassner entnehmen 
mußte, sie so falsch versteht. Daher ist es not
wendig, hier einige Klarstellungen und Be
m.erkungen anzubringen. 

Zuerst zu dem Vorwurf, daß die Idee von 
der Volkspartei konzipiert wurde. (Bundesrat 
Ing. Gas s n e r: Das ist kein Vorwurf! -
Bunciesrat B ü r k 1 e: Nur eine Fests(ellungf) 

Also zu der Feststellung, daß die Idee von 
der Volkspartei konzipiert wurde: Ich weiß 
nicht, wann die OVP die Idee zuerst gehabt 
hat; lesen konnte man sie allerdings erst in 
den 107 Punkten. Bei den Sozialisten ist es 
zuerst die Junge Generation gewesen, die Sie 
mit "Jusos" titulieren, die auf einer Arbeits
tagung in Hirschwang bereits am 4. November 
1965 eine Ersetzung des Absetzbetrages durdl. 
direkte Förderung gefordert hat. Dasselbe 
forderte, wie Siee'benfalls zugeben mußten, 
der Bundesvorstand des OGB am 20. Dezember 
1966. 

Wenn Sie hier sagen, daß es sich dabei nicht 
um Aussagen einer Gesamtpartei handelt, 
möchte ich Sie fragen: Was ist ein Wa'hlver
sprechen einer Regierungspartei anderes als 
die Aussa'Qe einer Gesamtpartei? (Bundesrat 
[ng. M ade r: Das haben wir bei den anderen 
Versprechungen auch gesehen!) Auf alle Fälle 
ist sie ernster zu nehmen als einer von 
107 Punkten, die von einer Oppositionspartei 
5 Minuten vor den Wahlen zusammengestellt 
wurden. (Beifall bei der SPO.) 

Zu Ihrer zweiten Polemik, in der Sie auf 
die "Arbeiter-Zeitung" verweisen und einen 
angeblichen Widerspruch aufdecken, folgen
des: Im Inserat heißt es, wie Sie richtig vor
gelesen, aber nicht genügend betont haben 
- darum haben es nicht alle verstanden -
"zumindest 10.000 S", und zumindest 10.000 S 
sind kein Widerspruch zu 15.000 S. 

Bevor· ich auf Ihre Hauptvorwürfe zu 
sprechen komme, möchte ich das Gastarbeiter
problem vorziehen, das ja bereits Ihren Kol
legen Schwimmer und Dr. König im National
rat von unseren Abgeordneten Blecha und 
Lanc erklärt wurde. Eben weil wir Sozialisten 
nicht wollen, daß jeder Gastarbeiter, der in 
unserem Land wohnt und eine Ehe schließt, 
diesen Stützungsbeitrag bekommt, haben wir 
die Anspruchsberechtigung nicht an die 
Steuerleistung gebunden - die Gastarbeiter 
konnten ja auch bisher im Falle der Hal1~
standsgründung abschreiben; das wäre also 
gar nichts Neues gewesen -, sondern an den 
Wohnsitz und an den Mittelpunkt der Lebens
interessen. Man hat in dem Staat den Mittel
punkt der Lebensinteressen, zu dem die stärk
sten persönlichen und wirtschaftlichen Bezie
hungen bestehen. Das wurde deshalb hinein
genommen, damit zum Beispiel der junge 
Wissenschaftler, der im Ausland lebt, aber den 
Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in 
unserem Lande beibehält, auch Anspruch auf 
diese Unterstützung hat, während der kurz
fristig in Osterreich lebende Gastarbeiter, der 
den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen im 
Heimatland behält, diesen Anspruch nicht er
wirbt. Der Abgeordnete Blecha hat bereits. 
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klar festgestellt, daß das eine authentische Gassner, die in sich selbst bereits einen 
Interpretation des Nationalrates ist, wie sie Widerspruch darstellen: auf der einen Seite 
die österreichischen Finanzämter verwenden den der sozialen Ungerechtigkeit und auf der 
werden. Das heißt, es wird da keine Schwie- anderen Seite den der Gleichmacherei. 
rigkeiten geben. (Bundesrat B ü r k I e: Der Zum ersten einiges: Die Volkspartei sieht 
Nationalrat kann interpretieren, aber nicht die soziale Gerechtigkeit bedroht, wenn 
der Herr Abgeordnete Blecha!) Ich habe ja Spitzenverdiener um ein paar Tausend Schil
gesagt, das ist eine authentische Interpretation ling weniger abschreiben können (Bundesrat 
des Nationalrates. B ü r k 1 e: Spitzenverdiener mit 6000 SI) -

Das waren aber alles nur Polemiken am darauf komme ich noch -, während es bisher 
Rande. Nun zu der grundsätzlichen Frage, ihr soziales Gewissen nicht gestört hat, daß 
warum die OVP zwar unserem Antrag zu- 45 Prozent aller Ehepaare überhaupt nichts 
stimmt, aber doch nicht damit einverstanden bekommen haben. (Bundesrat Ing. Gas s ne r: 
ist. Wahrscheinlich im Sinne des Weihnachts- Darum haben wir diesen Punkt in die 
friedens hat Herr Bundesrat Gassner auch 101 Punkte aufgenommen!) 
zugegeben, daß die bisherige Regelung nicht Ab welcher Einkommenshöhe - damit 
befriedigend war. Wir haben bereits von· der komme ich schon zu Ihrem Zwischenruf -
Frau Bundesrat Kubanek gehört, daß zum gibt es bei der jetzigen Regelung eine 
Beispiel im vergangenen Jahr von 41.000 Erst- Sdllechterstellung? Das wurde bereits von der 
eheschließenden 18.000 diese Förderung nicht Frau Bundesrat Kubanek behandelt, vom 
in Anspruch nehmen konnten. Es sind also - Herrn Bundesrat Gassner aber trotzdem nicht 
ich wiederhole es, damit wir es uns verdeut- zur Kenntnis genommen. Ich möchte es daher 
lichen - 45 Prozent aller jungen Ehepaare wiederholen und deutlicher machen. 
völlig leer ausgegangen. (Bundesrat Ing. 
Gas s n e r: Dafür nehmen Sie jetzt 40 Pro
zent etwas weg!) Und da wagt es jetzt die 
Osterreichische Volkspartei, von einem 
Taschenspielertrick. zu sprechen, wenn die 
Regierungspartei im Wahlkampf eine gesetz
liche Regelung verspricht - die sie jetzt auch 
einhält, und es ärgert Sie auch, daß wir es 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschafft 
haben -, die für alle jungen Ehepaare eine 
gerechte Förderung vorsieht. 

Daß es eine gerechte Förderung ist, wurde 
von unabhängigen Richtern in der Wahlwer
bungs-Uberwachungskommission festgestell t. 
Dagegen können Sie nichts sagen. In der Ent
scheidung heißt es wörtlich: "Der Kreis der 
nach der geplanten Neuregelung Anspruchs
berechtigten ist größer als der Kreis der nach 
der bisherigen Regelung Anspruchsberech
tigten." 

Hohes Haus! Ich möchte in diesem Zu
sammenhang in Erinnerung rufen, daß die 
Volkspartei durch den Vorwurf der Anwen
dung eines Taschenspielertricks in vollem Um
fang das Wahlübereinkommen verletzt hat. 
Die OVP ist dahe:j:' mit ihren Angriffen auf die 
sozialistischen Haushaltsgründungsvorschläge 
bereits vorbestraft. Vielleicht deshalb ihre 
Nervosität. (Beifall und Heiterkeit bei der 
SPtJ. - Bundesrat B ü r k 1 e: Warum so 
schneidig gleich am Anfang? - Bundesrat 
Dr. Sc ha mb eck: Blühende Phantasie!) 

Trotzdem hat sie sich aber nichts sagen 
lassen und erhebt in dieser Frage ein Weh
geschrei, das besonders von der jungen Gene
ration unseres Landes nicht verstanden wird. 
Sie erheben . hier zwei Vorwürfe, Kollege 

Die Volkspartei versucht, diese Schlechter
stellung ab einem Einkommen von 5250 S zu 
konstruieren. Wie Sie wissen, ist das die 
Minimumannalrine. Wenn man aber berück
sichtigt, daß ein Drittel aller Ehepaare bereits 
im ersten Jahr ihrer Ehe ein Kind bekommen, 
aber fast alle Ehepaare in den ersten fünf 
Jahren, dann heißt das, daß die Steuer
gruppe BIO - und auf jener basieren diese 
5250 S - nicht der Normalfall ist. Weiters 
bleibt ein Großteil der jungen Mütter bei 
ihren Kindern, das heißt, der Mann bekommt 
noch den Alleinverdienerfreibetrag. Drittens 
macht außerdem ein Teil der Ehepaare noch 
von anderen Steuerabschreibungsmöglich
keiten Gebrauch. Einer der Gutachter kommt 
bei vorsichtiger Berücksichtigung dieser Um
stände auf eine Grenze von 7200 S, bei der 
die Schlechterstellung beginnt. Wenn man 
jetzt außerdem noch berücksichtigt - das 
wurde heute ebenfalls schon gesagt -, daß 
die 15.000 S Soforthilfe eine Bargeldleistung 
bedeuten und ein entsprechender Kredit mit 
81/2 Prozent jährlich verzinst werden müßte, 
dann kommt man bereits auf 10.000 S, wo 
diese SchlechtersteIlung beginnt. 

Bei den wenigen Spitzenverdienern, die be
nachteiligt werden - daß einige benachteiligt 
werden, leugnen wir nicht -, zum Beispiel 
die Bezieher eines Monatseinkommens von 
15.000 S um 5000 S und die Bezieher eines 
Monatseinkommens von 20.000 S um 10.000 S, 
darf man nicht vergessen, daß gerade von 
dieser Einkommensgruppe Steuerabschrei
bungsmöglichkeiten in Form von erhöhten 
Werbungskosten, Bausparverträgen, Versiche
rungen, nicht zu vergessen die Kirchensteuer, 
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in Anspruch genommen werden. Nach Weg
fall der Abschreibung für die Hausstands
gründung wird diese Gruppe sicherlich in 
größerem Maß die anderen Abschreibungs
möglichkeiten ausnützen. 

Das war aber jetzt nur eine zusätzliche 
Argumentation für Sie, meine Damen und 
Herren von der Volkspartei, damit Sie Ihre 
jungen Großverdiener beruhigen können. 
(Bundesrat Ing. Gas s ne r: Wir wollen die 
sozialistischen Großverdiener auch beruhigen!) 
Mein soziales Gewissen schlägt nämlich kei
neswegs bei dem Gedanken, daß durch diese 
Neuregelung einige. Spitzenverdiener etwas 
weniger gefördert werden. Uns Sozialisten ist 
es wichtiger, daß alle eine Förderung erhalten. 
(Bundesrat lng. Gas s ne 1: Da sind wir kon
form/) 
Ja 

Und damit sind wir schon bei Ihrem näch
sten Vorwurf, nämlich dem der Gleich
macherei. Wir Sozialisten empfinden es nicht 
als Gleichmacherei, wenn alle Ehepaare an
läßlich der Hausstandsgrundung, bei der ge
wisse Grundkosten gegeben sind, gleichmäßig 
gefördert werden. Wir empfinden es aber als 
einseitige Bevorzugung, wenn die höheren 
Ansprüche einzelner Familien vom Staat und 
von der Gemeinschaft finanziert werden, wie 
es bisher der Fall war. 

f 

In diesem Sinne unterstützen wir vorbehalt
los den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates und können es der Volkspartei 
ebenfalls nicht ersparen - trotz der Vor
weihnachtszeit -, ihr zwei Vorwürfe zu 
machen: 

Erstens: WarUm hat die Volkspartei ihren 
angeblich besseren Vorschlag - wobei es um 
10.000 S plus Abschreibung gegangen ist, das 
heißt, daß die große Masse der Durchschnitts
verdiener schlechter gestellt worden wäre als 
bei dem jetzt vorliegenden Vorschlag der 
OVP - nicht bereits während ihrer Allein
regierung verwirklicht? Dazu hat sie ja vier 
Jahre lang Zeit gehabt. 

Die Sozialisten haben bereits nach einein
halb Jahren Regierung ihre diesbezüglichen 
Vorstellungen in Gesetzesform gebracht. 

Noch etwas: Die Sozialisten haben sofort 
nach Regierungsantritf. einen ersten Schritt zur 
Verwaltungsvereinfachung gesetzt, und darum 
geht es ja auch bei dieser Frage (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: 3000 neue Beamte/ - Bundesrat 
Dr. S kot ton: Da sind die Lehrer mit dabei!): 
Ab 1. 1. 1971 mußten bei der AntragsteIlung 
für die HausstandsgrÜlldung keine Belege 
mehr beigebracht werden. Dadurch erhöhte 
sich übrigens die Zahl der Antragsteller um 
ein Drittel. 

Hier ist der OVP - das ist jetzt der zweite 
Vorwurf - ebenfalls nichts eingefallen, ob
wohl sie es war, die in ihrer Regierung erst
mals einen Staatssekretär für Verwaltungs
vereinfaChung bestellt hat. 

Der nun auf Vorschlag der Sozialisten vor
liegende Gesetzesbeschluß leistet einen erheb
lichen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung. 
Durch die Neuregelung fallen 12,75 Prozent 
der Anträge auf Lohnsteuerfreibeträge bei den 
Finanzämtern weg. 

Abschließend möchte ich nochmals fest
stellen: Für die Volkspartei bedeutet der vor
liegende Gesetzesbesdlluß "soziale Ungerech
tigkeit", "Gleichmacherei';. Für die Sozialisti
sche Partei bedeutet er die Verwirklichung 
eines Teiles des Regierungsprogramms, die 
Verwirklichung einer Maßnahme für eine 
sozial gerechte Steuerpolitik und eine sozia
listische Gesellschaftspolitik. Und für die jun
gen Osterreicher - um die geht es ja vor allem 
bei diesem Gesetzesbesdlluß - bedeutet er 
15.000 S in bar und damit eine wirksame Hilfe 
bei der Hausstandsgrundung und eine echte 
Förderung der jungen Familien. (Anhaltender 
Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Beridlterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu 
erheben. 

19. Punkt: GesetzesbesdJJuß des Nationalrates 
vom 2. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die deutsdle Ubersetzung des 
Ubereinkommens zur Erridltung der Euro
päischen Freihandelsassoziation abgeändert 
wird (5. EFTA-Durchführungsgesetz) (661 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 19. Punld 
der Tagesordnung: 5. EFTA-Durchführungs
gesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. 
Mader. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Mader: Hoher Bundes
ratl Durch die Bestimmungen der Brüsseler 
Zollratsempfehlung bzw. der 7. Zolltarif
gesetznovelle sind auch Positionen betroffen, 
die in den Beilagen I bis III zu Anhang B 
sowie in den Anhängen D und E des EFT A
Ubereinkommens angeführt sind. Der deutsch
sprachige Text dieser Positionen soll daher 
durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
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Nationalrates dem neuen Wortlaut der 
Brüsseler Nomenklatur angepaßt werden. Fer
ner sollen auch Berichtigungen und Präzisie
rungen der deutschsprachigen Ubersetzung 
jenes Teiles der Brüsseler Nomenklatur vor
genommen werden, der nicht Gegenstand der 
Brüsseler Ratsempfehlung war. Außerdem soll 
aus Gründen der Rechtsklarheit das 2. EFTA
Durchführungsgesetz nun zur Gänze außer 
Kraft gesetzt werden. 

ner Ausschuß für auswärtige Angelegen
heiten und wirtsdlaftliche Integration hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 20. Dezember 1911 in Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

gegenständliche Vertrag gibt der Republik 
Osterreich die Möglidlkeit, sich am EURO
CONTROL-Gebührensystem von Anfang an 
zu beteiligen. Der EUROCONTROL soll dabei 
gewissermaßen die Funktion einer Zahlstelle 
für die nach den österreichischen Bestimmun
gen zu entrichtenden Flugsicherungsstrecken
gebühren übertragen werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Vertrages die Erlas-
5ung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz zur Uberführung des Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Redltsordnung 
notwendig. Ein diesbezüglicher Gesetzes
beschluß des Nationalrates liegt in Form des 
Gesetzesbesdllusses des Nationalrates über 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus- ein Bundesgesetz 
schuß für aüswärtige Angelegeniheiten und streckengebühren 
wirtschaftliche Integration somit den A n- vor. 

betreffend Flugsicherungs
(663 der Beilagen) bereits 

t rag, der Bundesrat wolle beschließen: Der AussChuß für wirtschaftlidle Ange-

Gegen den ,Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1911 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die deutsche Uber
setzung des Ubereinkommens zur Errichtung 
der Europäischen Freihandelsassoziation abge
ändert wird (5. EFTA-Durchführungsgesetz), 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bs tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den GesetzesbeschluB des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u eh zu 
erheben. 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend einen Vertrag 
zwischen der Republik österreich und der 
Europäismen Organisation zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" über die Ein
hebung von Flugsicherungsstreckengebühren 

samt Anlage (662 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
20. Punkt der Tagesordnung: Vertrag mit der 
Europäischen Organisation zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" über die Ein
hebung von Flugsicherungsstreck.engehühren 
samt Anlage. 

legenheiten hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1971 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit den An t rag, der Bundesrat wolle be
schließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2. Dezember 1971 betreffend einen Vertrag 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Europäischen Organisation zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" über die Ein
hebung von Flugsicherungsstreckengebühren 
samt Anlage wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zu Wort ist niemand gemel
det. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

21. Punkt: Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2. Dezember 1911 über ein Bundes
gesetz betreffend Flugsicherungsstrecken-

gebühren (663 der Beilagen) 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing.· Vorsitzender: Wir gelangen zum 21. Punkt 
Spindelegger. Ich bitte um den Bericht. . der Tagesordnung:· Bundesgesetz betreffend 

Berichterstatter lng. Spindelegger: Herr 
Vorsitzender I Hohes Haus I Auf Grund eines 
Albkommens 'zwischen den Mitgliedstaaten 
der EUROCONTROL (Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Eng
larid, Luxemburg und die Niederlande) werden 
ab 1. November 1971 Flugsicherungsstrecken
gebühren in diesen Staaten eingehoben. Der 

Flugsicherungsstreck.engebühren. 

Berichterstatter ist wiederum Herr Bundes
rat Ing. Spindelegger. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Der vor
liegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
stellt sidl im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz als Ausführungs
gesetz zur Erfüllung des am 8. Juli 1971 unter-
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Ing. Spindelegger 

zeichneten Vertrages zwischen der Republik 
Osterreich und der Europäischen Organisation 
zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) 
über die Erhebung von Flugsicherungs
streck.engebühren dar. Von den Flug
sicherungs kosten sollen zunächst nur die Auf
wendungen für Streck.ennavigationseinrichtun
gen und -dienste erfaßt werden. Zur Entrich
tung der Gebühren sollen die Halter der Luft
fahrzeuge verpflichtet werden. Kommt ein 
Gebührenschuldner der Aufforderung zur Zah
lung an die EUROCONTROL nicht nach, er
folgt ein Zahlungsauftrag durch das Bundes
amt für Zivilluftfahrt. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1971 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Ich bitte daher jene Mitglieder des Bundes
rates, die den Wahlvorschlägen ihre Zustim
mung geben, um ein Händezeichen. - Die 
Wahlvorschläge sind somit ein s tim mi g 
angenommen. 

Ein Verzeichnis der neu- beziehungsweise 
wiederbesetzten Ausschußmandate wird dem 
stenographischen Protokoll der heutigen Sit
zung angeschlossen werden. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Bundesrates 
berufe ich für morgen, Mittwoch, den 
22. Dezember 1911, in Abänderung des letzten 
Avisos für 10 Uhr mit folgender Tagesordnung 
ein: 

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Qualitätsklassengesetz 
geändert wird 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus- 2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten den 15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
An t rag, der Bundesrat wolle beschließen. gesetz, mit dem das Futtermittelgesetz geän

dert wird (Futtermittelgesetz-Novelle 1911) 
Gegen den Gesetzesbeschluß des National-

rates vom 2. Dezember 1911 über ein Bundes- 3. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
gesetz betreffend Flugsicherungsstreck.en- 15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gebühren wird kein Einspruch erhoben. gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 

Erhebung eines Importausgleiches bei der Ein-
Vorsitzender: Danke. fuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft 
Keine Wortmeldung. Wir schreiten zur geändert wird 

Abstimmung. 4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des gesetz, mit dem das Außenhandelsgesetz 1968 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu geändert wird 
erheben. 5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

22. Punkt: Ausscbußergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir gelangen nunmehr zum 
22. Punkt der Tagesordnung: Ausschußergän
zungswahlen. 

Durch das Ausscheiden der Bundesräte Kun
stätter und Novak beziehungsweise die Wie

15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Strafvollzugsgesetz geän
dert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 1911) 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
geändert wird 

derwahl des Bundesrates Alberer sind Aus- 1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
schußergänzungswahlen notwendig geworden. 15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
freigewordenen Ausschußmandate in der 
Weise zu besetzen, daß jeweils an Stelle des 
ausgeschiedenen Bundesrates Kunstätter 
Bundesrat Tratter und an Stelle des ausge
schiedenen Bundesrates Novak Bundesrat 
Windsteig treten soll. Bundesrat Alberer soll 
erneut in jene Ausschüsse, denen er schon 
bisher angehört hat, entsendet werden. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich über diese Wahlvorschläge unter einem 
durch Handerheben abstimmen lassen. - Ein
wand wird offenbar keiner erhoben. 

gesetz, mit dem das Hausgehilfen- und Haus
angestelltengesetz geändert wird 

8. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend Abände
rung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 
geändert wird 

9. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz abgeändert wird (21. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz) 
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Vorsitzender 
10. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom zum Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 

15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes- 1952, 
gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (5. Novelle zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz) 

11. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über Woh
nungsbeihilfen geändert und für das Ge
schäftsjahr 1972 eine Sonderregelung getrof
fen wird 

zum Rohstofflenkungsgesetz 1951 sowie 

zum Lastverteilungsgesetz 1952. 

Bei rechtzeitigem Einlangen dieser Vorlagen 
ist beabsichtigt, für morgen, Mittwoch, den 
22. Dezember 1971, 9 Uhr den Ausschuß für 
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten und 
den Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten einzuberufen. 

12. Wahl der beiden Stellvertreter des Vor- Die formelle Einberufung dieser Ausschüsse 
sitzenden des Bundesrates sowie der zwei kann erst nach dem Vorliegen der entspre
Schriftführer und der zwei Ordner für das chenden Noten des Bundeskanzleramtes erfol-
1. Halbjahr 1972. gen. 

Bevor ich die Sitzung schließe, gebe ich Bei Erledigung dieser Vorlagen durch die 
noch bekannt, daß mit dem Einlangen weiterer Ausschüsse kommt demnach eine Erweiterung 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates zu rech- der Tagesordnung der morgigen Sitzung um 
nen ist. Es handelt sich hiebe i um Novellen sieben Punkte in Betracht. 

zum Preisregelungsgesetz 1957, 

zum Preistreibereigesetz 1959, 

zum Marktordnungsgesetz 1967, 

zum Landwirtschaftsgesetz, 

Ein diesbezüglicher Beschluß wird vom 
Bundesrat selbst am Beginn der Sitzung im 
Sinne des § 27 Abs. E der Geschäftsordnung 
zu fassen sein. 

Die Sitzung ist ge sc h los sen. 

Schluß der Sitzung: 13 Uhr 10 Minuten 

Besetzung von Aussdlußmandaten auf Grund der vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 
21. Dezember 1971 durdlgeiührten Ausscbußergänzungswahlen 

Ausschuß fiir auswärtige Angelegenheiten und Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsange-
wirtschaiWche Integration legenheiten 

Mit g I i e d: Alois Alberer; 

Er s atz mit g I i e der: Franz Tratter, 
Johann Windsteig. 

Geschäftsordnungsausschuß 

Er s atz mit g I i e d: Johann Windsteig. 

Ausschuß für soziale Angelegenheiten 

Mit g 1 i e d: Franz Tratter; 

Er s atz mit g I i e d: Alois Alberer. 

UnvereinbarkeitsaussdlUß 

E r s atz mit g 1 i e d: Franz Tratter. 

Mit g I i e d: Johann Windsteig; 

Er s atz mit g li e d: Alois Alberer. 

Ausschuß für wirtsdlaiWche Angelegenheiten 

E r s atz mit g I i e der: Franz Tratter, 
Johann Windsteig. 

Ständiger gemeinsamer Ausschuß im Sinne 
des § 9 des Finanz-Veriassungsgesetzes 1948 

Er s atz mit g 1 i e d: Alois Alberer. 

österreiehische Staatsdruckerei L6145471 
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